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Vorwort

2011 war das Jahr der Schuldenkrise. Die Schuldenlast vieler Industriestaaten hat derart zugenommen, 
dass ihre langfristige Finanzierbarkeit in Frage gestellt und das Vertrauen in Staatsanleihen als sichere  
Anlagen erschüttert wurde. Die Folgen für die Realwirtschaft sind unverkennbar: Massiver Spardruck  
und notwendige Strukturreformen zur Wiedergewinnung von Wettbewerbsfähigkeit führen vielerorts zu 
Arbeitsplatzverlusten und Kürzungen von Sozialleistungen, die ihrerseits die gesellschaftliche und politi-
sche Stabilität gefährden. 

Auch die Schweiz mit ihrer offenen Volkswirtschaft und ihrem bedeutenden Finanzplatz ist von diesen 
Entwicklungen betroffen. Einerseits bedroht eine verstärkte Flucht in den Schweizer Franken über die  
damit verbundene Aufwertung die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Exportindustrie. Anderseits steigt 
der politische Druck auf die Schweiz, angesichts ihrer gesunden Finanzlage nicht nur einen solidarischen 
Beitrag an die Milderung der neuen Finanzkrise zu leisten, sondern auch einige seit längerem geforderten 
Anpassungen im Finanz- und Steuerbereich voranzutreiben. 

Die Schweiz hat die Notwendigkeit eigener Anstrengungen erkannt. So hat ihre Schuldenbremse Modell-
charakter und dürfte international vermehrt Nachahmung finden. Im Februar 2010 hat der Bundesrat 
seine Finanzmarktstrategie konkretisiert und damit die Weichen gestellt, um mit Reformen im Finanz- und 
Steuerbereich optimale Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung eines für die Schweiz bedeutsamen 
Wirtschaftszweigs zu schaffen. 2011 erfolgten wichtige Schritte zur Umsetzung: Die Schweiz hat mit 
Deutschland und Grossbritannien im Sinne der Weissgeldstrategie Quellensteuerabkommen unterzeichnet 
und ist bereit, mit weiteren Staaten solche Abkommen abzuschliessen. Auch mit den USA und der EU 
wird eine steuerliche Klärung angestrebt. Die in der Krise sichtbar gewordenen Systemrisiken konnten  
zudem mit der raschen Verabschiedung der Too-big-to-fail-Gesetzesvorlage vermindert werden.

2012 wird ein Jahr der besonderen Herausforderungen. Gerade weil die Schweiz dank eigener Anstren-
gungen im internationalen Vergleich relativ erfolgreich dasteht, wächst bei unseren internationalen Part-
nern die Erwartung, dass wir einen Beitrag an die Behebung der tiefgreifenden Krise leisten werden. Die 
Schweiz wird diesen Beitrag leisten, indem wir unseren Staatshaushalt weiterhin in Ordnung halten, in-
dem wir allgemein respektierte Steuerregeln anwenden, unsere Systemrisiken weiter verringern und uns 
international mit konstruktiven Vorschlägen und Engagement einbringen. Es gilt in einem schwierigen 
Umfeld die internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes, 
und damit letztlich auch der Gesamtwirtschaft, zu wahren. Staat und Unternehmen tragen  
hier eine gemeinsame Verantwortung.

Mit dem vorliegenden Bericht, der heuer zum zweiten Mal publiziert wird, lade ich Sie ein, sich über  
die vielfältigen, aktuellen und künftigen Themen im Bereich der internationalen Finanz- und Steuerfragen 
ein Bild zu machen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Bern, im Januar 2012

Eveline Widmer-Schlumpf
Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements
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Übersicht 

Mit der Weichenstellung für eine neue Finanz-
marktstrategie hat der Bundesrat Ende 2009 und 
Anfang 2010 die Zeichen für einen Neuanfang 
gesetzt. Ziel ist ein wettbewerbsfähiger und  
sicherer Finanz- und Unternehmensstandort mit 
optimalen und international akzeptierten Rah-
menbedingungen. Nur so kann der Finanzplatz 
weiterhin und langfristig in hohem Masse zum 
Wohlstand der Schweiz beitragen. Der Nutzen 
und die Glaubwürdigkeit der neuen Finanz-
marktstrategie hängen wesentlich davon ab, wie 
weit sie umgesetzt wird und den Worten Taten 
folgen. Dies verfolgt der Bundesrat mit verschie-
denen Schritten auf nationaler und internationa-
ler Ebene. Die Integrität des Finanzmarktes soll 
mit einer Weissgeldstrategie gefestigt werden. 
Die Schweiz will weder unversteuerte noch kri-
minelle Gelder anziehen. Die Stabilität des  
Finanzsektors wird mit einer ambitiösen und 
gleichzeitig massvollen Regulierung verbessert. 
Die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz- und Un-
ternehmensstandorts wird gefördert mit steuer-
lich attraktiven, aber nicht diskriminierenden 
Rahmenbedingungen sowie sinnvoller Umset-
zung internationaler Regulierungsstandards. Und 
schliesslich wird die internationale Vernetzung 
verbessert, indem die Schweiz sich aktiv in inter-
nationalen Finanzgremien einbringt und dabei 
die starke Position im internationalen Finanzsys-
tem sichert. 

2011 wurden wichtige Umsetzungsschritte in der 
Finanzmarktstrategie gemacht.
– �Ende September haben die eidgenössischen 

Räte der Gesetzesvorlage zur Stärkung der Sta-
bilität im Finanzsektor (too big to fail, TBTF) 
zugestimmt. Das Massnahmenpaket soll ver-
hindern, dass durch die Schieflage einer Gross-
bank die ganze Volkswirtschaft in Bedrängnis 
gerät und der Staat solche Banken deshalb mit 
Steuergeldern retten müsste. Die Kernpunkte 
der Vorlage sind mehr Eigenkapital, strengere 
Liquiditätsanforderungen, besseres Risikoma-
nagement und organisatorische Vorkehrungen 
für den Notfall (vgl. Kapitel 2.2.3). Die von den 
G20-Staats- und Regierungschefs im Novem-
ber verabschiedeten strikten Anforderungen 
des Financial Stability Board (FSB) an systemre-
levante Finanzinstitute bestätigten den von der 
Schweiz gewählten Ansatz.

– ��Im Herbst konnte mit Deutschland und Gross-
britannien je ein Abkommen über die Zusam-
menarbeit im Steuerbereich (Quellensteuerab-
kommen) unterzeichnet werden (vgl. Kapitel 
3.2.3). Diese Abkommen bringen zwei Anlie-
gen unter einen Hut: Einerseits das berechtigte 
Anliegen der Staaten, ihre Bürgerinnen und 
Bürger zu besteuern, anderseits das ebenso 
berechtigte Anliegen der Bankkunden auf 
Schutz ihrer Privatsphäre.

– �Mit der Botschaft des Bundesrates zum neuen 
Steueramtshilfegesetz soll die Umsetzung der 
neuen Amtshilfepolitik neu auf eine Gesetzesba-
sis gestellt werden. Das Gesetz wird die 2010 er-
lassene Verordnung ersetzen und regelt die kon-
krete Anwendung der Amtshilfe, wie sie auch in 
mittlerweile über 40 revidierten Doppelbesteue-
rungsabkommen nach OECD-Standard ausge-
handelt wurde (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.2.2).

– �Im März haben die eidgenössischen Räte einer 
Erhöhung des IWF-Sicherungsnetzes (sog. 
Neue Kreditvereinbarungen) und einem neuen 
Darlehen an den IWF-Treuhandfonds für Ar-
mutsreduzierung und Entwicklung zugestimmt. 
Insgesamt stellt die Schweiz dem IWF bis zu 
rund CHF 23 Mrd. zur Verfügung. Über die 
Beiträge an den IWF unterstützt sie auch die 
von der Eurokrise betroffenen Länder und trägt 
so massgeblich zur internationalen Finanzstabi-
lität bei, die für das Exportland Schweiz von 
grosser Bedeutung ist (vgl. Kapitel 4.2).

– ��Die Schweiz pflegt den Austausch in Finanz- 
und Steuerfragen nicht nur mit europäischen 
Ländern und den USA. 2011 konnten mit Russ-
land und Indien Memoranda über einen insti-
tutionalisierten Finanzdialog unterzeichnet 
werden (vgl. Kapitel 2.5).

– ��Die Schweiz hat sich bei der Revision der GAFI-
Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei, 
Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die 
anfangs 2012 verabschiedet werden soll, inten-
siv engagiert (vgl. Kapitel 2.4.1). 

Noch bleibt viel zu tun. Die internationale Schul-
denkrise dürfte sich trotz aller Hilfs- und Spar-
programme kaum so schnell entschärfen. Der 
Druck nicht nur auf die besonders betroffenen 
Länder, sondern auch auf die Schweiz, nimmt 
zu. In dieser Situation ist es für die Schweiz 
wichtig, die Umsetzung ihrer neuen Finanz-
marktstrategie weiter voranzutreiben. 
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2012 und in den folgenden Jahren stehen  
wichtige Schritte an:
– �Die Quellensteuerabkommen mit Deutschland 

und Grossbritannien sind parlamentarisch ab-
zusichern. Verhandlungen mit weiteren Län-
dern über ähnliche Steuerabkommen sind  
anzustreben.

– �Die steuerlichen Probleme aus der Vergangen-
heit mit den USA (Steuerdelikte von US-Kun-
den von Schweizer Banken) sind auf Grundlage 
des geltenden Rechts zu bereinigen und einer 
Globallösung zuzuführen.

– ��Bei der Weiterentwicklung des OECD-Stan-
dards über Amtshilfe in Steuersachen muss 
sich die Schweiz aktiv einbringen.

– ��In Bezug auf die künftige Ausgestaltung der 
Unternehmensbesteuerung ist eine Lösung zu 
finden, die der Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts, den Haushaltsinteressen des 
Bundes und der Kantone sowie der internatio-
nalen Akzeptanz Rechnung trägt.

– �Auf dem Gebiet der Finanzdialoge sollen die 
bisherigen Partnerschaften gefestigt und Dia-
loge mit weiteren Ländern (Australien, Brasi-
lien, China und Indien) aufgenommen werden.

– �Die Quotenreform im IWF muss von der 
Schweiz ratifiziert und die Schweizer IWF-
Stimmrechtsgruppe gestärkt werden. 

– �Bei der anvisierten institutionellen Stärkung 
des FSB sind die Interessen der Schweiz als 
FSB-Sitz und Nicht-Mitglied der G20 aktiv  
einzubringen.

– �Die vom eidgenössischen Parlament verab-
schiedete Vorlage zur Stärkung der Stabilität 
im Finanzsektor ist möglichst effizient und un-
ter Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der  
betroffenen Institute umzusetzen.

– �Im Rahmen der Prüfung weiterer regulatori-
scher Reformen im Nachgang zur Finanzkrise 
2008 ist sorgfältig abzuklären, inwieweit inter-
nationale Trends zu berücksichtigen sind (z.B. 
bei Hedge Funds oder dem ausserbörslichen  
Derivatehandel).

– �Bei der Festlegung neuer internationaler GAFI-
Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei, 
Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung 
und deren Umsetzung, hat die Schweiz sich so 
einzubringen, dass nicht vor lauter Detailvor-
schriften der Blick für das eigentliche Ziel verlo-
ren geht.

Mit ihrer Finanzmarktstrategie kann die Schweiz 
die zahlreichen Herausforderungen in internatio-
nalen Finanz- und Steuerfragen gezielt und  
kohärent angehen. 
 

 
Rückblick und Ausblick

2010
��25. Februar: Bundesrat konkretisiert neue Finanzmarktstra-
tegie von Ende 2009: konsequente Ausrichtung auf Ver-
waltung versteuerter Vermögen; Marktzugang ins Ausland 
verbessern.
�1. März: Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 
(SIF) nimmt Arbeit auf: Umsetzung der Finanzmarktstrate-
gie.
��30. September: Expertenkommission legt dem Bundesrat 
Too-big-to-fail-Schlussbericht vor.
�1. Oktober: Amtshilfeverordnung zur Umsetzung der Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) nach OECD-Standard 
tritt in Kraft.

2011
��18. März: Eidg. Räte genehmigen Erhöhung der Beteili-
gung der Schweiz am Sicherungsnetz des IWF (Neue Kre-
ditvereinbarungen) auf rund CHF 16 Mrd. und Gewährung 
eines Darlehens über rund CHF 700 Mio. an den Treuhand-
fonds des IWF zur Armutsbekämpfung und Entwicklung.
�20. April: Bundesrat stellt Botschaft zur Stärkung der  
Stabilität im Finanzsektor vor (too big to fail, TBTF).
�18. Mai: IWF-Länderexamen stellt Schweiz gute Noten für 
regulatorische Reform des Finanzsektors sowie für die 
Haushalts-, Geld- und Finanzsektorpolitik aus.
�1. Juni: Peer Review OECD: Schweiz mit Vorbehalt für 
zweite Prüfphase zugelassen.
��17. Juni: Eidg. Parlament genehmigt zehn revidierte DBA 
nach OECD-Standard.
�6. Juli: Bundesrat präsentiert Botschaft zum Steueramtshil-
fegesetz.
31. August: Bundesrat verabschiedet Botschaft zur Ände-
rung des Börsengesetzes (Börsendelikte und Marktmiss-
brauch).
7. September: Bundesrat verabschiedet Botschaft zur To-
talrevision des Versicherungsvertragsgesetzes.
�21. September: Schweiz und Deutschland unterzeichnen 
Quellensteuerabkommen.
�25. September: Schweiz und Russland unterzeichnen Me-
morandum zum Finanzdialog und revidiertes DBA.
�30. September: Eidg. Räte genehmigen Too-big-to-fail-
Vorlage.
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2011 
3. Oktober: Schweiz und Indien unterzeichnen Memoran-
dum zum Finanzdialog.  
6. Oktober: Schweiz und Grossbritannien unterzeichnen 
Quellensteuerabkommen.
�26. Oktober: Schweiz legt GAFI-Follow-up-Bericht zur  
Bekämpfung der Finanzkriminalität vor.
 
2012
– �Parlamentarische Beratung Quellensteuerabkommen 

mit Deutschland und Grossbritannien, Verhandlungen 
mit weiteren Ländern

– �Bereinigung Amtshilfefragen mit den USA
– �Klärung Unternehmenssteuerfragen mit EU
– ��Parlamentarische Beratung über IWF-Quotenreform
– �Bereinigung Sitzfrage Schweiz im IWF
– ��Institutionelle Stärkung des FSB mit Sitz in der Schweiz
– ��Implementierung Too-big-to-fail-Vorlage
– ��Mitarbeit an der Weiterentwicklung des steuerlichen 

OECD Amtshilfestandards
– �Klärung Regulierungsbedarf betreffend ausserbörsli-

chen Derivatehandel (over the counter, OTC) etc.
– ��Umsetzung GAFI-Standards zu Geldwäscherei,  

Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
– ��IWF-Länderevaluation, «Peer Reviews»: Global Forum 

2. Phase, FSB-Länderbericht
– ��Weiterführung bestehender und Vorbereitung weiterer 

Finanzdialoge
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1
Internationale Entwicklungen

Ausblick
2012 dürfte sich das weltwirtschaftliche
Wachstum mit rund 3 % weiterhin nur zöger-
lich entwickeln. In den Schwellenländern rech-
net der Internationale Währungsfonds mit  
einem Wachstum von rund 5 %, und in den 
Industrieländern von rund 1 %. Insbesondere 
die Eurozone dürfte kaum wachsen. Weltweit 
ist ein rascher Abbau der Staatsschulden 2012 
noch nicht zu erwarten. In der Schweiz dürfte 
sich das Wirtschaftswachstum auch verlangsa-
men und die Konsolidierungstendenz auf dem 
Finanzplatz anhalten.

 

2011 verlangsamte sich das Wachstum der Welt-
wirtschaft, das gemäss dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) rund 4 % betragen dürfte (2010: 
5,1 %). Angesichts stark verschuldeter Staaten 
und Privathaushalte bestehen für den Finanzsektor 
in diesem konjunkturellen Umfeld grosse Risiken.

Regional waren die Unterschiede gross: In den In-
dustrieländern rechnet der IWF für 2011 mit einer 
Zunahme des Bruttoinlandprodukts (BIP) von deut-
lich unter 2 % (2010: 3,1 %), in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern hingegen noch mit über 
6 % (2010: 7,3 %). Neben negativen Ereignissen 
wie der Naturkatastrophe in Japan schwächten vor 
allem die Schuldenkrise in Europa und die schlep-
pende Erholung in den USA die Konjunktur in den 
Industrieländern. Die Zentralbanken der grössten 
Industrieländer verfolgten auch 2011 eine ausge-
sprochen expansive Geldpolitik. Eine rechtzeitige 
Normalisierung der Geldpolitik wird essenziell sein, 
um Inflationsrisiken oder erneute Vermögenspreis-
blasen zu verhindern, ohne die wirtschaftliche Er-
holung zu bremsen.

Die prekäre Finanzlage etlicher Staaten hat sich 
2011 verschärft. In der Eurozone musste Portugal 
als drittes Land nach Griechenland und Irland öf-
fentliche Hilfe in Anspruch nehmen, und für Grie-
chenland musste ein Schuldenschnitt vereinbart 
werden. Auch in Italien und Spanien spitzte sich die 
Situation zu. Die Schuldenbewertung der USA kam 
ebenfalls unter Druck. Ein Disput um die Anhebung 
der Schuldengrenze brachte das Land an den Rand 
eines Zahlungsausfalls. Neben der Eurozone und 
den USA sieht sich auch Japan mit bislang ungelös-
ten Verschuldungsproblemen konfrontiert.

Effektive und drohende Wertverluste auf Staatsan-
leihen – ausgelöst durch prekäre Staatsfinanzen – 
belasteten 2011 etliche Finanzinstitute, besonders 
in angeschlagenen Euroländern. Für viele dieser In-
stitute bestehen aber gleichzeitig – zumindest im-
plizite – Staatsgarantien ihrer Domizilstaaten. Der 
dadurch drohende Teufelskreis ist für die Finanz-
stabilität ein zentrales Problem, weil aufgrund der 
internationalen Verflechtung sich auch in Finanz-
sektoren ausserhalb dieser Länder grosse Risiken 
aufbauen. Unsicherheit über drohende Verluste 
erschwerte vielen Finanzinstituten 2011 die Refi-
nanzierung am Markt, so dass etwa die Europäi-
sche Zentralbank umfangreiche Liquiditätshilfen 
bereitstellen musste.

Die internationale Staatengemeinschaft steht vor 
der grossen Herausforderung, dass bei einer fragi-
len weltwirtschaftlichen Erholung die Staatshaus-
halte teilweise massiv konsolidiert werden müssen. 
Gleichzeitig sind die Reformen der Finanzmarktre-
gulierung umzusetzen, damit die globale Finanz-
stabilität gefestigt werden kann.

Für die Schweiz als stark international ausgerich-
tete Volkswirtschaft bringt die schwierige welt-
wirtschaftliche Lage grosse Herausforderungen 
mit sich. Das von geringeren Aktivitäten geprägte 
Umfeld dürfte die Bankbilanzen auf längere Zeit 
hinaus belasten und im Finanzsektor einen Konso-
lidierungsprozess auslösen. Vor diesem Hinter-
grund kommt der Schaffung guter Rahmenbedin-
gungen für den Finanzsektor eine besondere 
Bedeutung zu.

Öffentliche Verschuldung in % des BIP

Schweiz
Industrieländer

Quelle: IMF
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2
Finanzmarktregulierung

Ausblick
2012 steht im Zeichen der Umsetzung von 
neuen Finanzmarktregulierungen. Die im No-
vember 2011 von der G20 verabschiedeten Re-
geln des FSB für systemrelevante Finanzinsti-
tute sollen in nationales Recht überführt 
werden. In der Schweiz ist dieser Prozess schon 
weit fortgeschritten. 2012 tritt die Revision des 
Bankengesetzes zur Stärkung der Stabilität im 
Finanzsektor (too big to fail) in Kraft und wird 
mit Verordnungen konkretisiert. Zu entschei-
den hat die Politik, ob und wieweit sich die 
Schweiz dem Regelwerk der EU annähern soll, 
um die Bedingung des Drittstaatenregimes zu 
erfüllen und wie der ausserbörsliche Deriva-
tehandel zu regeln sei. Entscheide in der GAFI 
fallen, inwieweit schwere Steuerdelikte als mel-
depflichtige Vortaten zur Geldwäscherei zu 
gelten haben. Die Schweiz will zudem mit 
China und weiteren Ländern einen formellen 
Finanzdialog vereinbaren.

 
 
2.1  Übersicht

Der Finanzplatz Schweiz leistet einen wesentli-
chen, wenn auch leicht rückläufigen Beitrag zur 
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung, zur Be-
schäftigung und zum Steueraufkommen (vgl. 
Abbildung 2). So erbrachten die Intermediäre im 
Kredit- und Versicherungsgewerbe 2010 eine 
Wertschöpfung von rund CHF 58 Mrd. 

Dies entspricht einem Anteil von 10,6 % des BIP. 
Das ist leicht höher als in anderen grossen Fi-
nanzzentren wie Grossbritannien (9 %) oder 
USA (8,9 %), aber deutlich tiefer als etwa in Lu-
xemburg (28,3 %). Studien zeigen, dass der Fi-
nanzsektor in den letzten 20 Jahren den wich-
tigsten Wachstumstreiber der schweizerischen 
Volkswirtschaft bildete: Rund ein Drittel des ge-
samtwirtschaftlichen BIP-Wachstums war dem 
Finanzsektor zuzurechnen. Mit Blick auf die Ar-
beitsstellen waren Ende 2010 rund 212 000 Per-
sonen (in Vollzeitäquivalenten) im Schweizer Fi-
nanzsektor beschäftigt. Damit beläuft sich sein 
Anteil auf 6,2 % der Gesamtbeschäftigung. 

Die Banken sind zentrale Akteure auf den Fi-
nanzmärkten und treten als Intermediäre zwi-
schen Kapitalangebot und -nachfrage auf. 2010 
wurden in der Schweiz 320 Bankeninstitute ge-
zählt, davon fast die Hälfte Auslandsbanken.  

Sowohl Unternehmen als auch Haushalte sind 
auf eine ausreichende Versorgung mit Kredit-
geldern angewiesen, die vom Finanzplatz  
gesprochen oder vermittelt werden. Das Kredit-
volumen, d.h. die effektive Benützung der Kre-
ditlimiten der Banken, lag per Mitte 2011 bei 
über CHF 1‘000 Mrd. Drei Viertel entfielen auf 
inländische Hypothekarforderungen. Dabei er-
möglicht der starke Wettbewerb mit vielen  
Anbietern günstige Finanzierungskosten in der 
Schweiz, wie z.B. tiefe Zinsen und Zinsmargen. 
Am Immobilienmarkt besteht jedoch eine erheb-
liche Unsicherheit, sowohl bezüglich der Immo-
bilienpreisentwicklung als auch in Bezug auf die 
von den Banken eingegangenen Risiken.

Die feststellbare Restrukturierung und Konsoli-
dierung im Bankensektor könnte sich in Zukunft 
akzentuieren, was nicht zuletzt mit gewissen 
Neuausrichtungen innerhalb der Branche zusam-
menhängen dürfte. 

Neben den Banken zählen auch die Versicherun-
gen und Pensionskassen zum Finanzsektor. 2010 
wurden 248 Versicherungsunternehmen in der 
Schweiz beaufsichtigt, wovon die Hälfte Scha-
denversicherungen. Die Kapitalanlagen der 
schweizerischen Versicherungen beliefen sich  
per Ende 2010 auf rund CHF 500 Mrd. Fast die 
Hälfte dieser Gelder wird in festverzinslichen 
Wertpapieren angelegt. Auch die über 2‘300 
Pensionskassen sind wichtige Akteure auf dem 

Der Schweizer Finanzsektor

Wertschöpfung (linke Skala)
Arbeitsplätze (rechte Skala)

Quelle: SECO/BFS 
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Finanzplatz. So hatten sie Ende 2009 Kapital im 
Wert von knapp CHF 600 Mrd. angelegt, davon 
über ein Drittel in Obligationen.

2.2 � Wettbewerbsfähigkeit und  
Krisenresistenz

2.2.1 � Sicherung und Verbesserung der  
internationalen Wettbewerbs- 
fähigkeit

Der Schweizer Finanzplatz muss wettbewerbsfä-
hig bleiben. Der Staat schafft dafür günstige Rah-
menbedingungen. Er engagiert sich in den inter-
nationalen Gremien und Institutionen, verfolgt 
die Entwicklungen auf den anderen Finanzplät-
zen laufend und verbessert die Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz, wo nötig. 

In diesem Sinne will der Bundesrat die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanz-
platzes mittels gezielter Massnahmen zur Verbes-
serung der generellen, regulatorischen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen nachhaltig 
stärken. Im regulatorischen Bereich steht  
dabei insbesondere die Verabschiedung der  
Botschaft zur Totalrevision des Versicherungsver-
tragsgesetzes vom 2. April 1908 im Vordergrund. 
Grundanliegen der Totalrevision sind die Anpas-
sung des Versicherungsvertragsrechts an die ver-
änderten Gegebenheiten und Bedürfnisse sowie 
die Sicherstellung eines vernünftigen und reali-
sierbaren Versichertenschutzes. Der Gesetzesent-
wurf sorgt für eine Ausgewogenheit  
zwischen den Verpflichtungen der Versicherungs-
nehmer einerseits und der Versicherungsunter-
nehmen anderseits. Die Botschaft wurde am  
7. September 2011 vom Bundesrat verabschiedet.

Ausserdem hat der Bundesrat mit Wirkung per  
1. August 2011 die Verordnung vom 2. Dezember 
1996 über die Börsen und den Effektenhandel 
angepasst. Neu können auch nichtbeaufsichtigte 
ausländische Eigenhändler, das heisst Effekten-
händler, die gewerbsmässig ausschliesslich für ei-
gene Rechnung kurzfristig mit Effekten handeln, 
unter bestimmten Voraussetzungen als Mitglied 
an einer Schweizer Börse zugelassen werden. Mit 
dieser Änderung wurde ein Wettbewerbsnachteil 
des Schweizer Finanzplatzes behoben.

Im steuerlichen Bereich wird längerfristig eine 
Optimierung des Schweizer Steuersystems ange-
strebt und es sollen marktverzerrende Wirkungen 

Finanzplatz mit starker Vermögensverwaltung

in % (per Ende 2010)

 

*UK inkl. Kanalinseln und Dublin

Quellen: Boston Consulting Group, BFS, SECO, Office for National Statistics (UK), 
Bureau of Economic Analysis (USA), Singapore Department of Statistics, 
Le Portail des Statistiques - Grand-Duché de Luxembourg
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minimiert und beseitigt werden. In diesem Zu-
sammenhang steht die von der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV) – im Auftrag des Bun-
desrates – erfolgte Evaluation der Möglichkeiten 
zur Finanzierung einer über eine längere Zeitperi-
ode gestaffelten Abschaffung der Stempelabga-
ben. Ihre Erkenntnisse hat die ESTV Mitte 2011 in 
einer Studie veröffentlicht. Es wurde die Wirkung 
der einzelnen Kategorien der Stempelabgaben 
(Emissions-, Umsatz-, bzw. Versicherungsabgabe) 
auf die Standortattraktivität und die Effizienz be-
urteilt. Diesbezüglich schnitt die Emissionsabgabe 
schlechter ab als die Umsatzabgabe. Erstere sollte 
daher zuerst abgeschafft werden, falls der politi-
sche Wille dazu besteht.

Das Parlament hat im Rahmen der Vorlage zur 
Stärkung der Stabilität im Finanzsektor (too big 
to fail, TBTF) in der Herbstsession 2011 eine erste  
Weichenstellung vorgenommen und die Ab-
schaffung der Emissionsabgabe auf Obligationen 
und Geldmarktpapieren sowie die Befreiung der  
Beteiligungsrechte von der Emissionsabgabe  
beschlossen, sofern diese aus der Wandlung von 
Hybridkapital stammen. Zudem hat der Bundes-
rat Ende August 2011 eine Botschaft zur Bele-
bung des schweizerischen Kapitalmarktes  
verabschiedet. Es sind Änderungen bei der Ver-
rechnungssteuer vorgesehen, mit dem Ziel, die 

Abb. 3
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Ausgabe von Anleihen zu wettbewerbsfähigen 
Bedingungen in der Schweiz zu ermöglichen. 
Diese Änderungen würden auch für die neu  
geschaffenen (CoCos)1 gelten (vgl. Kapitel 2.2.3). 
Die Rahmenbedingungen werden damit für den 
Schweizer Kapitalmarkt insgesamt verbessert. 
Die parlamentarische Behandlung sollte 2012 ab-
geschlossen sein.

2.2.2 � Früherkennung internationaler  
Entwicklungen

Ein Mechanismus zur Früherkennung internatio-
naler Entwicklungen ist ein wichtiger Bestandteil 
der Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität des Fi-
nanzplatzes Schweiz. 2011 lancierte das SIF die 
Entwicklung eines Früherkennungssystems, um 
die Kenntnisse über die wichtigen internationa-
len Finanzplätze verbessern und internationale 
Regulierungsbestrebungen im Finanzmarktbe-
reich mit möglichen Auswirkungen auf die 
Schweiz verfolgen zu können. Das Früherken-
nungssystem wird in Zusammenarbeit mit weite-
ren Stellen der Bundesverwaltung (EDA,  
Botschaften, FINMA, SECO, SNB) und den Dach-
verbänden der Banken, Versicherungen und An-
lagefonds realisiert. Es besteht aus drei Säulen:

1 � CoCos (Contingent Convertible Bonds) sind Schuldverschrei-
bungen, die bei einem bestimmten Ereignis (Erreichen eines 
Auslösers [Trigger]) in Eigenkapital umgewandelt oder abge-
schrieben werden.

– �Analyse der Strukturen, Funktionen und Ent-
wicklungen der wichtigsten konkurrierenden 
Finanzplätze, um internationale Entwicklungen 
zu erkennen und grundlegende Überlegungen 
zur Positionierung des Finanzplatzes Schweiz 
zu ermöglichen.

– �Erfassung und Überwachung von Veränderun-
gen internationaler Finanzmarktregulierungen 
(Früherkennung Finanzmarktregulierung Ausland 
– FFA), um mithilfe dieser Datengrundlage regu-
latorische Entwicklungen im Ausland frühzeitig 
zu erkennen und die Analyse und Stellung-
nahme der Schweizer Behörden zu erleichtern.

– �Analyse und Monitoring von internationalen 
Marktindikatoren mit möglichen Auswirkungen 
auf den Finanzmarkt und Finanzplatz Schweiz 
als wesentliche Faktoren, um Krisen antizipie-
ren und die Stabilität des Finanzsektors erhö-
hen zu können.

2.2.3 � Verminderung von Systemrisiken 
(«too big to fail»)

Systemrelevante Finanzinstitute leisten einen 
wichtigen gesamtwirtschaftlichen Beitrag, stel-
len aber auch ein Stabilitätsrisiko dar, da ihr Aus-
fall mit untragbaren Risiken für die betroffene 
Volkswirtschaft verbunden wäre. Dieses Problem 
des «too big to fail» ist in der Schweiz besonders 
ausgeprägt, da die zwei Grossbanken Credit Su-
isse und UBS eine dominante Stellung in wesent-
lichen Geschäftsbereichen einnehmen. Zudem 
übersteigen ihre Bilanzsummen das BIP der 
Schweiz um ein Vielfaches, so dass die Verluste 
einer systemrelevanten Bank die Finanzkraft ei-
nes Landes übersteigen können. Es stellt sich das 
zusätzliche Risiko des «too big to be rescued».

Bereits im Herbst 2008 hat die Finanzmarktauf-
sicht (FINMA) für die beiden Grossbanken Eigen-
mittelanforderungen vorgegeben, die die inter-
nationalen Standards deutlich übersteigen, und 
eine Leverage Ratio2 eingeführt. Im Juni 2010 
wurde mit diesen Banken zudem ein neues Liqui-
ditätsregime vereinbart. Am 20. April 2011 hat 
der Bundesrat auf der Grundlage von Vorschlä-
gen einer Expertenkommission die Botschaft zur 
Gesetzesvorlage für die Stärkung der Stabilität 
im Finanzsektor verabschiedet. Diese wurde  
bereits am 30. September 2011 durch das Parla-
ment genehmigt. Dadurch kann sie voraussicht-
lich Anfang März 2012 in Kraft treten.

2  Verhältnis von Eigenmitteln zur ungewichteten Bilanzsumme

Eigenmittelanforderung in % der risikogewichtigen  
Aktiven

 

* gemäss FSB-Vorschlag für SIFIs, vgl. auch Abbildung 5

progressive
Komponente

Eigenmittel-
puffer

Basisanfor-
derung

 

Geplanter internatio-
naler Standard (Basel III)

Schweizer Lösung für 
systemrelevante Banken

 

 Common Equity  Übrige Eigenmittel  Cocos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4.5%

3.5%

2.5%

1%−3.5%*

4.5%

5.5%

3.0%

6.0%

Abb. 4



Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen 2012

13

Die beschlossenen Massnahmen verlangen hö-
here Eigenmittel und beinhalten Vorschriften für 
Liquidität, Risikoverteilung und Organisation der 
Grossbanken. Basis bildet der Aufsichtsstandard 
Basel III des internationalen Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht (vgl. Kapitel 2.2.4). Die Mass-
nahmen in der Schweiz gehen jedoch weiter: 
Abhängig von Grösse, Marktanteil und Risiko-
profil der beiden Grossbanken müssten diese – 
basierend auf den Zahlen Ende 2009 – 19 % der 
risikogewichteten Aktiven in Eigenkapital der 
engsten Definition (davon mindestens 10 % har-
tes Eigenkapital «Common Equity») und Wand-
lungskapital mit hohen Anforderungen bezüglich 
Kapitalqualität und Rechtssicherheit halten (vgl. 
Abbildung 4).

Organisatorische Massnahmen stellen die Wei-
terführung systemrelevanter Funktionen (z.B. 
Zahlungsverkehr oder Einlagen- und Kreditge-
schäft) im Falle einer Insolvenz einer systemrele-
vanten Bank sicher. Das Zusammenwirken von Ei-
genmittel und Organisation spielt eine zentrale 
Rolle: Unterschreitet die Bank eine bestimmte Ei-
genmittelquote, wird grundsätzlich die Notfall-
planung ausgelöst, d.h. die systemrelevanten 
Funktionen werden sichergestellt, beispielsweise 
durch eine rasche Übertragung auf einen neuen 
Rechtsträger. Zur Unterstützung wurden zwei 
neue regulatorische Kapitalinstrumente geschaf-
fen: Vorratskapital und Wandlungskapital 
(CoCos)3. Die CoCos sollen sicherstellen, dass die 
Umsetzung der Notfallplanung unter ausreichen-
der Eigenkapitalausstattung erfolgen kann.
Schliesslich wurde im Gesetz eine Bestimmung 
zur Regulierung der Vergütungen aufgenom-
men. Sollten systemrelevante Banken trotz aller 
Massnahmen auf Bundesmittel angewiesen sein, 
wird der Bundesrat Massnahmen zu deren Ver-
gütungssystemen anordnen. 

Das umfangreiche Paket wirkt einerseits präven-
tiv, d.h. zielt auf eine Insolvenzverhinderung ab, 
was durch höhere Eigenmittel und Liquidität  
sowie besseres Risikomanagement erreicht wird. 
Anderseits soll dank des Notfallplans die Weiter-
führung der systemrelevanten Funktionen  
sichergestellt sein, falls dennoch eine Insolvenz  
eintreten sollte. Somit sollte der Konkurs einer 
systemrelevanten Bank nicht die gesamte Volks-
wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Der verzer-
rende Effekt einer faktischen Staatsgarantie wird 
3  Vgl. Fussnote 1	

stark reduziert. Damit wird verhindert, dass der 
Staat bzw. die Steuerzahlenden künftig zur Ret-
tung einer systemrelevanten Bank grosse finanzi-
elle Risiken eingehen müssen.

2.2.4  Bankenregulierung gemäss Basel III
Aufgrund der Erkenntnisse der jüngsten Finanz-
marktkrise hat der internationale Basler Aus-
schuss für Bankenaufsicht die bestehende Ban-
kenregulierung Basel II umfassend revidiert. Der 
neue internationale Standard verlangt von den 
Banken, dass sie deutlich mehr und qualitativ 
bessere Eigenmittel zum Auffangen von Verlus-
ten halten müssen. Mittels Revision der Eigen-
mittelverordnung und der entsprechenden Aus-
führungsbestimmungen der FINMA soll dieser 
neue Standard für die Schweiz übernommen und 
mit transparenten, spezifisch auf die Schweizer 
Verhältnisse abgestimmten Eigenmittelpuffern 
ergänzt werden. Die neuen Vorschriften, die 
zwischen den Behörden und den betroffenen In-
stituten sowie mit den Branchenverbänden erar-
beitet wurden, bringen im Wesentlichen insge-
samt höhere, aber auch transparentere und 
einfachere Eigenmittelvorschriften sowie eine 
bessere Risikokontrolle. Die Schweizer Umset-
zung der neuen Eigenmittelvorschriften enthält 
die nach dem internationalen Regelwerk ermit-
telten Anforderungen («Basel pur»). Dazu kom-
men zusätzliche EigenmitteIanforderungen, die 
die FINMA in Abhängigkeit von der Grösse der 
Bank festlegt (Schweizer Zuschläge). 

Von den über 300 Banken verfügen die meisten 
bereits heute über genügend qualitativ hochste-
hende Eigenmittel, um die künftig strengeren 
Vorschriften zu erfüllen. Die grössten Auswir-
kungen müssen die beiden Grossbanken gewär-
tigen, denn für diese sieht die neue Too-big-to-
fail-Gesetzgebung strengere Bestimmungen vor 
(vgl. Kapitel 2.2.3). 

Entsprechend den Übergangsfristen des internati-
onalen Regelwerks sollen die Schweizer Basel-III-
Vorschriften am 1. Januar 2013 in Kraft treten. 
Die Umsetzung von Basel III in der Schweiz ist  
damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Ban-
ken sollen künftig verpflichtet werden, zusätzli-
che Eigenmittel für einen variablen, konjunktur- 
abhängigen antizyklischen Puffer zu halten. Zu 
dieser Frage konnten sich die Banken im Rahmen 
einer Anhörung ebenso äussern wie zur Umset-
zung der vom Bundesrat am 17. August 2011  

Fortsetzung auf Seite 16
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beschlossenen Massnahmen im Hypothekarbe-
reich (stärkere Risikogewichtung bei Wohnlie-
genschaften). Die Auswirkungen der Einführung 
der ungewichteten Leverage Ratio sowie der 
neuen Mindeststandards bezüglich Liquiditätsri-
siken sollen während vorgelagerten Beobach-
tungsperioden genau analysiert werden. Mögli-
cherweise auftretende, unbeabsichtigte 
Konsequenzen sollen so identifiziert und korri-
giert werden. Entsprechende Revisionsvorlagen 
für die Schweizer Banken folgen ab 2012.

2.3  Marktzutritt

2.3.1  Regulierungsprojekte
Mit der Vertiefung des EU-Binnenmarktes im  
Bereich Finanzdienstleistungen ergeben sich für 
den Schweizer Finanzplatz und die Schweizer Fi-
nanzintermediäre laufend neue Herausforderun-
gen bezüglich des Marktzutritts. So führte der 
Bundesrat im Bereich der kollektiven Kapitalanla-
gen Mitte Juli 2011 durch eine Anpassung der 
Verordnung vom 22. November 2006 über die 
kollektiven Kapitalanlagen den standardisierten 
vereinfachten Prospekt («Key Information Docu-
ment», «KID») nach der UCITS IV-Richtlinie («Un-
dertakings for Collective Investment in Transfera-
ble Securities») vom 13. Juli 2009 ein.  

Mit Blick auf die am 22. Juli 2011 in Kraft getre-
tene AIFM-Richtlinie («Alternative Investment 
Fund Managers»-Richtlinie) der EU schickte der 
Bundesrat zudem am 1. Juli 2011 eine Teilrevi-
sion des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 
2006 in die Vernehmlassung. Ziele der Gesetzes-
anpassung sind einerseits die Verstärkung des 
Anlegerschutzes sowie der Qualität und Wettbe-
werbsfähigkeit des Schweizer Finanzmarkts und 
anderseits die Sicherstellung des Zugangs 
schweizerischer Finanzmarktakteure zu den aus-
ländischen Märkten. Zu diesem Zweck soll die 
Aufsicht auf sämtliche Vermögensverwalter von 
schweizerischen und ausländischen kollektiven 
Kapitalanlagen ausgedehnt werden. Gleichzeitig 
werden die Anforderungen betreffend Verwal-
tung, Verwahrung und Vertrieb von kollektiven 
Kapitalanlagen an die Vorgaben der AIFM-Richt-
linie angeglichen. 

Im Bereich des Marktzutritts zeichnen sich wei-
tere Herausforderungen für die Schweiz ab. Im 
Anschluss an die jüngste Finanzkrise hat neben 
den USA (vgl. auch Kapitel 3.2.4) auch die EU-

Kommission eine umfassende Reform der Finanz-
marktregulierung initiiert. Ziel der EU-Regulie-
rungsinitiative ist, die Transparenz und Stabilität 
der EU-Finanzmärkte in Umsetzung der Entschei-
dungen der G20 zu erhöhen. Zugleich soll die 
Harmonisierung und Integration des europäi-
schen Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen 
vorangetrieben werden. Die EU-Finanzmarktre-
gulierung soll verschärft, in ihrem Anwendungs-
bereich erweitert und den Entwicklungen an den 
Finanzmärkten angepasst werden. Die Regulie-
rungsinitiative umfasst über 25 Einzelregulierun-
gen. Obwohl es hinsichtlich des angekündigten 
Fahrplans bei gewissen Projekten zu Verzögerun-
gen gekommen ist, sind alle EU-Institutionen be-
strebt, die Einzelregulierungen bis 2014 – vorbe-
hältlich der Frist für eine allfällige nationale 
Umsetzung – in Kraft zu setzen. 

Zwei Regulierungsvorhaben sind für die Weiter-
entwicklung des EU-Finanzmarktes und indirekt 
auch für die Schweiz von grosser Bedeutung: Die 
Überarbeitung von MiFID (Market in Financial In-
struments Directive)4 eines der Kernstücke der 
EU-Finanzmarktregulierung, führt zu Anpassun-
gen bei den Grundsätzen und Verhaltensregeln 
für die Erbringung von Finanzdienstleistungen in-
nerhalb der EU. Mit dem Verordnungsentwurf 
EMIR (European Market Infrastructure Regula-
tion) will die EU die Transparenz und Finanzstabi-
lität bei ausserbörslich gehandelten Derivaten 
(over the counter, OTC) verbessern. Der Entwurf 
sieht u.a. ein zwingendes Clearing dieser Instru-
mente über zentrale Gegenparteien und die Ein-
führung einer Meldepflicht vor.

Die generelle Anhebung des Regulierungsniveaus 
sowie die Einführung von EU-Drittstaatenregeln 
wirken sich auch auf die Schweiz und ihren Fi-
nanzplatz aus. Die Schweiz verfolgt die Regulie-
rungsinitiativen mit Blick auf den Erhalt ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit aufmerksam. Denn nur falls 
künftig die Voraussetzungen des Drittstaatenre-
gimes gemäss EMIR oder MiFID-Revision erfüllt 
sind, haben die betroffenen Schweizer Finanzinter-
mediäre Zugangsmöglichkeit zum EU-Finanzmarkt. 
Da die Gleichwertigkeit des Schweizer Rechts eine 
zentrale Bedingung für den Marktzugang bildet, 
ist eine Anpassung abzuklären. 

4 � Der Vorschlag der EU Kommission vom 20. Oktober 2011 für 
eine Überarbeitung von MiFID umfasst zum einen die Revision 
von MiFID und zum anderen eine neue Verordnung namens 
«MiFIR» (Markets in Financial Instruments Regulation).
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2.3.2  Bilaterale Abkommen
Wichtiger Bestandteil der bilateralen Steuerab-
kommen mit Deutschland und Grossbritannien, 
die im Herbst 2011 unterzeichnet wurden (vgl. Ka-
pitel 3.2.3), sind auch ein Protokoll und ein Memo-
randum über Marktzugang und grenzüberschrei-
tende Finanzdienstleistungen. So konnten 
regulatorische und administrative Hindernisse 
beim Marktzutritt in Deutschland und Unklarhei-
ten beim Marktzutritt in Grossbritannien für 
Schweizer Finanzinstitute reduziert werden. Dabei 
konnten punktuelle länderspezifische regulatori-
sche Hürden verringert werden. Die Verantwor-
tung für generelle Marktzutrittsregeln liegt bei der 
EU-Kommission.

Im Falle Deutschlands entfällt die bisherige Anfor-
derung, bei der Anbahnung einer Kundenbezie-
hung zwingend über eine Bank oder Bankfiliale 
vor Ort vorzugehen. Damit wurde das grösste 
Marktzugangshindernis beseitigt. Um den grenz-
überschreitenden Vertrieb von Finanzprodukten zu 
erleichtern, anerkennen gemäss Protokoll Deutsch-
land und die Schweiz die UCITS-Konformität von 
deutschen und schweizerischen Effektenfonds. 
Diese Anerkennung soll die Zulassung des Ver-
triebs von deutschen Kapitalanlagen in der 
Schweiz ermöglichen und umgekehrt. Die erfor-
derlichen technischen Fragen sollen in einer Aus-
führungsvereinbarung zwischen den Aufsichtsbe-
hörden beider Länder geregelt werden. 

Im Falle Grossbritanniens legt ein Memorandum 
die Modalitäten für die Eröffnung von neuen 
Konten, die Akquisition von neuen Kunden und 
die Betreuung von bestehenden Kunden fest. 
Dies schafft für Schweizer Banken die notwen-
dige rechtliche Transparenz, um eine Präsenz zu 
etablieren und aufrechtzuerhalten und sich auf 
dem britischen Markt zu engagieren. 

2.4  Finanzmarktintegrität

2.4.1  FATF/GAFI
Die Schweiz beteiligt sich international an vorders-
ter Front an der Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden Finanzkriminalität und verfügt über ein ef-
fektives Abwehrdispositiv gegen Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung. Als Gründungsmit-
glied der Groupe d’action financière, kurz GAFI 
(engl.: Financial Action Task Force, FATF), setzt sich 
die Schweiz für griffige und praktikable internatio-
nale Standards in den 34 Mitgliedsländern ein.

Seit Ende 2009 laufen Bemühungen der GAFI für 
eine Revision der internationalen Empfehlungen. 
Diese Revision, die bald abgeschlossen ist, be-
trifft mehr als die Hälfte der 49 bestehenden 
Empfehlungen, die ausserdem neu geordnet 
werden. Als Co-Präsidentin der Arbeitsgruppe, 
welche die Revision koordiniert, konnte die 
Schweiz ihre Interessen optimal wahrnehmen.
Im Rahmen der Revision wurden Präventivmass-
nahmen behandelt. Der Schweiz ist es gelungen, 
die Abschaffung der Inhaberaktien zu verhindern 
und in Bezug auf die Transparenz der juristischen 
Personen und der rechtlichen Konstrukte des 
Typs Trust ein «Level playing field» zu etablieren. 
Die Revision wird sich auf den Austausch von Fi-
nanzinformationen zwischen der Meldestelle für 
Geldwäscherei (MROS) und ihren ausländischen 
Partnerinstanzen auswirken.

Neu sollen auch schwere Steuerdelikte als Vorta-
ten zur Geldwäscherei gelten. Finanzunterneh-
men müssten entsprechende Verdachtsfälle 
zwingend an die Behörden melden. Bei der Um-
setzung in die nationalen Rechtsordnungen be-
steht für die Mitgliedstaaten Handlungsspiel-
raum. Jedes Land kann selber bestimmen, wie 
ein schweres Steuerdelikt («tax crime») definiert 
wird. Im Interesse einer effizienten Umsetzung 
der GAFI-Vorgaben setzt die Schweiz auf eine 
enge Definition von schweren Steuerdelikten. Im 
Vordergrund steht nicht die Kriminalisierung 
möglichst vieler Steuersünder, sondern die Be-
kämpfung der Geldwäscherei.

Die Ergebnisse dieser Bemühungen, die auch mit 
dem Privatsektor konsultiert worden sind, sollen 
als Gesamtpaket von der Plenarversammlung, dem 
Entscheidungsorgan der GAFI, im Februar 2012 
verabschiedet und bis 2013 umgesetzt werden. 
Daran anschliessend wird im Zuge von Konzeptar-
beiten zur Wirksamkeitsbeurteilung der Anti-
Geldwäscherei-Systeme eine detaillierte Evaluati-
onsmethodologie erarbeitet.

Die GAFI setzte die Mitgliederevaluationen im 
Rahmen des dritten Zyklus von Länderprüfungen 
fort: 2011 wurde diese Runde abgeschlossen. Ein 
vierter Evaluationszyklus sollte Ende 2013 begin-
nen. Die Schweiz setzt sich aktiv für die Revision 
der gegenseitigen Evaluationen und deren Nach-
kontrolle ein, um Gleichbehandlung und gleiche 
Voraussetzungen («Level playing field») zu ge-
währleisten. 
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Seit 2008 hat die GAFI den Auftrag, auch Mass-
nahmen gegen die Finanzierung der Proliferation 
von Massenvernichtungswaffen zu prüfen. Die 
Schweiz setzt sich vor allem für wirksamere Ex-
portkontrollsysteme als Hauptinstrument der  
Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung ein.  
Anfang 2012 wird die GAFI einen neuen Standard 
zur Proliferationsfinanzierung verabschieden zur 
Konkretisierung der entsprechenden vom UNO-Si-
cherheitsrat verabschiedeten Finanzsanktionen.

Die GAFI bereitet eine Erneuerung des bisheri-
gen Mandats (2004–2012) vor. Das neue Mandat 
2012–2020 soll anlässlich eines Ministertreffens 
im April 2012 verabschiedet werden. Die Schweiz 
setzt sich für eine gestraffte Gouvernanz der Or-
ganisation ein und befürwortet die Ausrichtung 
des neuen Mandats weniger auf die Erarbeitung 
von neuen als auf die Umsetzung und Konsoli-
dierung der bestehenden Standards. Damit soll 
sichergestellt werden, dass Transparenz und 
Gleichbehandlung bei den Prüfprozessen über 
die Umsetzung der Standards weiterhin gewähr-
leistet sind.

2.4.2 � Andere Gremien im Bereich der  
Bekämpfung der Geldwäscherei  
und Terrorismusfinanzierung

Zahlreiche internationale Institutionen führen un-
ter ihren Mitgliedern gegenseitige Evaluationen 
(Peer Reviews) durch. Im Bereich der Korruptions-
bekämpfung gehören die OECD, der Europarat 
und die UNO dazu. Auf dem Gebiet des Informa-
tionsaustausches in Steuerfragen sind das Global 
Forum über Transparenz und Informationsaus-
tausch für Steuerzwecke (vgl. Kapitel 3.4.2) sowie 
im Bereich der Finanzstabilität das Financial Stabi-
lity Board (FSB) (vgl. Kapitel 4.3) zu nennen. Als 
Folge davon ist ein Phänomen «kommunizieren-
der Gefässe» entstanden, in denen die Ergebnisse 
der verschiedenen genannten Evaluationen in die 
Analysen der GAFI einfliessen und umgekehrt.
 
Die Schweiz beteiligt sich aktiv an den internati-
onalen Fachdiskussionen über die Terrorismusfi-
nanzierung. 2011 hat sie namentlich zur Initiative 
des «Counter-Terrorism Committee Executive  
Directorate» (CTED) des UNO-Sicherheitsrats  
beigetragen, mit der die Politik der einzelnen 
Länder gegen den Missbrauch von Non-Profit-
Organisationen zu Zwecken der Terrorismusfi-
nanzierung auf internationaler Ebene gestärkt 
werden soll. Schliesslich engagiert sich die 
Schweiz für die Verbesserung der globalen Dis-

positive zur Bekämpfung der Geldwäscherei, in-
dem sie in erheblichem Masse zur Finanzierung 
des Treuhandfonds des IWF auf dem Gebiet der 
Bekämpfung der Geldwäscherei beiträgt. Mit ih-
rem Engagement im Leitungsausschuss trägt sie 
auch zum wirksamen Einsatz der bereitgestellten 
Ressourcen bei. 

2.4.3  Änderung des Börsengesetzes  
	 (Börsendelikte und Marktmissbrauch)
Der Bundesrat hat am 31. August 2011 die Bot-
schaft zur Änderung des Börsengesetzes (Bör-
sendelikte und Marktmissbrauch) verabschiedet. 
Mit der Vorlage werden sowohl im Bereich des 
Strafrechts als auch im Bereich des Aufsichts-
rechts Normen geschaffen, die marktmissbräuch-
liches Verhalten effizient sanktionieren und inter-
nationalen Regelungen Rechnung tragen. 

Weltbank-Studie:  
Wie Schwarzgeld versteckt wird
Eine Studie der Weltbank untersuchte weltweit 150 aufge-
deckte Korruptionsfälle in einer ausgewählten Anzahl Länder. 
In diesen Fällen wurden über 800 Hilfskonstrukte gebildet, 
um Schwarzgeld zu verschleiern. Zahlenmässig am meisten 
dieser Konstrukte befanden sich in den USA (102), während 7 
in der Schweiz angesiedelt waren (vgl. Tabelle). Die gleiche 
Studie zeigt auch, dass 76 dieser Hilfskonstrukte eine Bankbe-
ziehung in der Schweiz hatten. In den USA waren es deren 107.

Die Studie ging zudem der Frage nach, wie einfach es sei, 
ein solches Hilfskonstrukt zu gründen, ohne den Namen des 
wirtschaftlich Berechtigten zu nennen. 41 von gut 100 
Dienstleistern erfüllten ihre Sorgfaltspflichten nicht. So ver-
langten nur 3 von 27 angefragten US-Dienstleistern einen 
klaren Identitätsnachweis. In den anderen OECD-Ländern 
war dies bei 9 von 20 Antworten der Fall.

Anzahl Hilfskonstrukte pro Land
United States	 102 	 Bermuda 	 12
British Virgin Islands 	 91 	 Jersey 	 12
Panama 	 50 	 Cyprus 	 11
Liechtenstein 	 28 	 Indonesia 	 8
Bahamas 	 27 	 Tanzania 	 8
United Kingdom	 24 	 Trinidad &  
		  Tobago 	 8
Hong Kong SAR,  
China 	 24 	 United Arab  
		  Emirates 	 8
Nigeria 	 20 	 India 	 7
South Africa 	 16 	 Isle of Man 	 7
Cayman Islands	 15 	 Switzerland 	 7

Quelle: Weltbank, Oktober 2011, «The Puppet Masters – How the Corrupt 
Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to do about it»
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Dadurch sollen die Integrität und die Wettbe-
werbsfähigkeit des schweizerischen Finanzplatzes 
gestärkt werden.

Auf strafrechtlicher Ebene wird insbesondere der 
Tatbestand des Insiderhandels ausgedehnt und 
präzisiert. Derjenige der Kursmanipulation wird 
im Wesentlichen beibehalten. Beide Straftatbe-
stände werden vom Strafgesetzbuch ins Börsen-
gesetz überführt. In Erfüllung der GAFI-Empfeh-
lungen, werden qualifizierte, als Verbrechen 
ausgestaltete Straftatbestände des Insiderhandels 
und der Kursmanipulation geschaffen. 

Insiderhandel und Marktmanipulation werden zu-
dem neu aufsichtsrechtlich für sämtliche Markt-
teilnehmerinnen und -teilnehmer verboten. Zur 
Durchsetzung der genannten Verbote und der 
Bestimmungen über die Offenlegung von Beteili-
gungen kann die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht (FINMA) gegenüber sämtlichen Marktteil-
nehmerinnen und -teilnehmern gewisse 
Aufsichtsinstrumente einsetzen. Zudem wird die 
Durchsetzbarkeit der Bestimmungen über die Of-
fenlegung von Beteiligungen verbessert und die 
Möglichkeit zur Bezahlung einer Kontrollprämie 
abgeschafft. 

2.5  Zusammenarbeit

Finanzdialoge
Das EFD unterhält seit mehreren Jahren Finanzdi-
aloge mit ausgewählten Ländern wie Japan, 
Deutschland und Frankreich. Die Finanzdialoge 
dienen dem Aufbau von privilegierten Kontakten 
mit den Behörden des jeweiligen Partnerstaats. 
Diese wiederum helfen, gemeinsame Interessen, 
z.B. in der Finanzmarktpolitik oder der Finanz-
marktregulierung, zu identifizieren und umzuset-
zen und erleichtern die gegenseitige Koordina-
tion in internationalen Finanzforen (z.B. IWF, 
FSB). Die verbesserte Informationslage über künf-
tige nationale und internationale Entwicklungen 
dient auch dazu, die Partnerstaaten für Schweizer 
Themen zu sensibilisieren und die Frühwarnme-
chanismen zu verbessern. Die Finanzdialoge bie-
ten zudem einen Rahmen um z.B. Marktzugangs-
verhandlungen für den Finanzsektor (vgl. Kapitel 
2.3.2) oder Verhandlungen im Steuerbereich mit 
dem jeweiligen Partnerstaat einzuleiten. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen verfolgt das 
EFD die bestehenden Finanzdialoge weiter und 

nimmt Finanzdialoge mit neuen Partnerländern 
auf – vor allem auch mit Schwellenländern, da 
deren internationale Präsenz und Verflechtung 
mit der Schweizer Volkswirtschaft steigt. Im Rah-
men der initiierten Finanzdialoge mit Russland 
und Indien konnte durch den Abschluss von Ver-
einbarungen (Memorandum of Understanding, 
MoU) im Jahr 2011 ein geeigneter Rahmen für 
strukturierte und stetige Dialoge geschaffen wer-
den. 

Ein reger Austausch über die Aufnahme eines  
bilateralen Finanzdialogs besteht auch mit den 
chinesischen Behörden. Der Bundesrat hat am  
9. November 2011 das MoU zum Finanzdialog 
Schweiz – China gutgeheissen. Ebenfalls fanden 
erste Kontakte mit Australien und Brasilien statt. 
Die Finanzdialoge werden durch das EFD geführt. 
Das SIF koordiniert die Positionierung in  
Finanzfragen gemeinsam mit anderen Ämtern.

Branchen und Behörden
Die jüngste Finanzkrise hat die Bedeutung einer 
einwandfrei funktionierenden Zusammenarbeit 
unter den Behörden aufgezeigt. Im Januar 2011 
haben das EFD, die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) und die FINMA ein gemeinsames MoU zur 
Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Vereinbarung 
umfasst den Informationsaustausch zu Fragen 
der Finanzstabilität und Finanzmarktregulierung 
sowie die Zusammenarbeit im Falle einer Krise, 
die die Stabilität des Finanzsystems bedrohen 
könnte. Die gesetzlich festgelegten Verantwort-
lichkeiten und Kompetenzen der drei Behörden 
werden durch das MoU nicht verändert.

Darüber hinaus konnte mit der «Interdeparte-
mentalen Arbeitsgruppe Finanzmarktpolitik» die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behör-
den intensiviert werden. Diese Arbeitsgruppe 
wird vom Staatssekretär SIF geleitet. Neben dem 
EFD sind das EDA, EVD, EJPD sowie die SNB und 
FINMA in diesem Gremium vertreten. Schliesslich 
konnte die seit 2008 zwischen Finanzplatz, Be-
hörden und Regierung erfolgte Zusammenarbeit 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und  
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des  
Finanzplatzes Schweiz erfolgreich weitergeführt 
werden. Behörden und Branchenvertreter treffen 
sich regelmässig zu Gesprächen. Dieser institutio-
nalisierte Dialog mit der Branche («Forum  
Finanzplatz») wird ebenfalls vom Staatssekretär 
SIF geleitet.
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Ausblick:  
Umsetzung der Weissgeldstrategie
Der internationale Druck im Hinblick auf ver-
stärkte Kooperation im Kampf gegen Steuer-
vergehen nimmt weiter zu. Die Schweiz will 
sich diesen Bemühungen nicht widersetzen 
und setzt weiterhin den OECD-Standard in 
Amtshilfebestimmungen um. Voraussichtlich 
Ende 2012 wird die Amtshilfepraxis der 
Schweiz im Rahmen der zweiten Peer-Review-
Phase des Global Forums über Transparenz 
und Informationsaustausch für Steuerzwecke 
(Global Forum) geprüft. Mit den USA soll eine 
Lösung zur Bereinigung steuerlicher Probleme 
der Vergangenheit gefunden werden. Zudem 
präsentiert die Schweiz in den Bemühungen 
um Steuergerechtigkeit eine glaubwürdige und 
effiziente Alternative zum automatischen Infor-
mationsaustausch in Steuersachen. Die unter-
zeichneten Quellensteuerabkommen mit 
Deutschland und Grossbritannien sollen ratifi-
ziert und per 2013 in Kraft gesetzt und ähnli-
che Abkommen mit weiteren Staaten abge-
schlossen werden.  

 
 
 
3.1  Übersicht
Mit der Unterzeichnung der Quellensteuerab-
kommen mit Deutschland und Grossbritannien 
konnte eine Lösung gefunden werden, die einer-
seits den Schutz der Privatsphäre von Bankkun-
den respektiert und anderseits die Durchsetzung 
berechtigter Steueransprüche der Partnerstaaten 
gewährleistet. Mit diesen beiden Abkommen 
konnte die Finanzplatzstrategie des Bundesrates 
konkretisiert werden. Die Schweiz ist bereit, mit 
weiteren Staaten solche Abkommen abzuschlie-
ssen. Zudem konnte die Schweiz bezüglich Aner-
kennung und Verabschiedung des internationa-
len Standards im Bereich der steuerlichen 
Amtshilfe erhebliche Fortschritte erzielen. Bei 
der Unternehmensbesteuerung geht es  
darum, die Attraktivität des Wirtschaftsstandor-
tes Schweiz mit einer wettbewerbsfähigen Steu-
erbelastung unter Berücksichtigung des Haus-
haltsfinanzierungsbedarfs von Bund und 
Kantonen sowie der internationalen Akzeptanz 
sicherzustellen. 

3.2  Bilaterale Zusammenarbeit

3.2.1 � Doppelbesteuerungsabkommen nach 
OECD-Standard

Die OECD hat einen internationalen Standard für 
steuerliche Zusammenarbeit erarbeitet, an den 
sich die Mitgliedstaaten halten sollen (vgl. Kapi-
tel 3.4.1). 

Im März 2009 hat der Bundesrat beschlossen, 
die Amtshilfe in Steuersachen auszubauen und 
den entsprechenden Artikel 26 des OECD-Mus-
terabkommens bei der Aushandlung neuer Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) zu überneh-
men sowie bereits bestehende DBA entsprechend 
zu revidieren. Seither konnte mit über 40 Staaten 
eine solche Amtshilfebestimmung in einem DBA 
paraphiert werden (Stand: 31.12.2011). 
Gleichzeitig konnten zahlreiche verbesserte Ab-
kommensbestimmungen vereinbart (z.B. Reduk-
tion von Quellensteuersätzen auf Dividenden, 
Zinsen und Lizenzgebühren), gewisse Diskrimi-
nierungen aufgehoben oder Schiedsklauseln 
ausgehandelt werden. 

Bis zum Jahresende 2011 wurden über 20 Ab-
kommen mit Amtshilfebestimmungen nach dem 
neuen Standard von den eidgenössischen Räten 
genehmigt. Davon sind die meisten bereits in 
Kraft getreten. Die Schweiz ist grundsätzlich be-
reit, in alle ihre Doppelbesteuerungsabkommen 
eine standardkonforme Amtshilfebestimmung 
aufzunehmen beziehungsweise weitere Abkom-
men abzuschliessen, die solche Bestimmungen 
vorsehen. Insgesamt verfügt die Schweiz über 
DBA mit rund 80 Staaten.
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Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Amtshilfebestimmung nach neuem 
Standard

In Kraft stehende Abkommen (20) 
Dänemark 	 Deutschland 
Färöer-Inseln 	 Finnland
Frankreich	 Grossbritannien
Griechenland	 Indien 
Japan	 Kanada 
Katar 	 Luxemburg
Mexiko	 Niederlande
Norwegen	 Österreich
Polen	 Spanien
Uruguay	 Chinesisch Taipei (Taiwan)

Durch die Eidgenössischen Räte genehmigte 
DBA (3) 
Kasachstan 	 Türkei 	 USA 

Unterzeichnete DBA (9)
Hongkong 	 Slowakei
Malta	 Schweden
Rumänien 	 Südkorea
Russland	 Vereinigte Arabische Emirate
Singapur	

Paraphierte DBA (10)
Australien 	 Oman	 Tschechische
Bulgarien	 Peru	 Republik
Irland	 Portugal	 Turkmenistan
Kolumbien	 Slowenien 
(Stand: 31.12.2011)

3.2.2 � Internationale Steueramtshilfe –  
Umsetzung im internen Recht

Die Amtshilfeklauseln der einzelnen Doppelbe-
steuerungsabkommen (vgl. Kapitel 3.2.1) enthal-
ten die rechtliche Grundlage für den Informati-
onsaustausch zwischen der Schweiz und dem 
Vertragsstaat. Der organisatorische Vollzug der 
Amtshilfe wird im Bundesgesetz über die inter-
nationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramts-
hilfegesetz, StAHG) geregelt. Der Bundesrat hat 
am 6. Juli 2011 die entsprechende Botschaft ver-
abschiedet. Das StAHG soll die im Oktober 2010 
in Kraft getretene bundesrätliche Verordnung 
über die Amtshilfe nach Doppelbesteuerungsab-
kommen (ADV) ablösen. Es regelt den Vollzug 
der Amtshilfe nach den DBA und nach anderen 
Abkommen zum Informationsaustausch in Steu-

ersachen für ausländische und schweizerische 
Amtshilfeersuchen. Wie die ADV legt das StAHG 
fest, von wem und wie die verlangten Informati-
onen zu beschaffen sind, wie die Informations-
übermittlung erfolgt, wer über ein Amtshilfeer-
suchen zu informieren ist und wem Mitwirkungs-  
und Beschwerderechte zukommen.

3.2.3  Internationale Quellensteuer
Im Rahmen der Umsetzung der vom Bundesrat 
beschlossenen Strategie zur Regularisierung von 
nicht versteuerten ausländischen Vermögen in 
der Schweiz unter gleichzeitiger Wahrung der 
Privatsphäre der Bankkunden konnte Ende Okto-
ber 2010 mit Grossbritannien und Deutschland 
je eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet 
werden, in der der Wille zu Verhandlungen über 
offene Finanz- und Steuerfragen kundgetan 
wurde. Die Verhandlungen über eine abgeltende 
Quellensteuer mit den beiden Partnerstaaten  
begannen Anfang 2011 und wurden mit Deutsch-
land am 21. September 2011 in Berlin und mit 
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Grossbritannien am 6. Oktober 2011 in London 
mit der Unterzeichnung der Abkommen abge-
schlossen. Es konnte eine Lösung gefunden wer-
den, die einerseits den Schutz der Privatsphäre 
von Bankkunden respektiert und anderseits die 
Durchsetzung berechtigter Steueransprüche der 
Partnerstaaten gewährleistet. Um einzelnen Ein-
wänden der EU-Kommission betreffend die Kom-
patibilität der Quellensteuerabkommen mit dem 
Zinsbesteuerungsabkommen Schweiz-EU Rech-
nung zu tragen, prüft die Schweiz in Zusammen-
arbeit mit Deutschland und Grossbritannien noch 
gewisse Klarstellungen.

Die Abkommen sehen vor, dass Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland resp. Grossbritannien 
ihre bestehenden Bankbeziehungen in der 
Schweiz nachversteuern können, indem sie ent-
weder eine einmalige Steuerzahlung leisten oder 
ihre Konten offenlegen. Um einerseits ein Min-

destaufkommen bei dieser Vergangenheitsregu-
larisierung zu sichern und anderseits den Willen 
zur Umsetzung der Abkommen zu bekunden, 
haben sich die Schweizer Zahlstellen zu einer Vo-
rauszahlung an die beiden Partnerstaaten ver-
pflichtet. Diese wird mit den Zahlungen aus der 
Vergangenheitsregularisierung verrechnet und 
auf diese Weise den Schweizer Zahlstellen zu-
rückerstattet.

Künftige Kapitalerträge und -gewinne auf Ver-
mögen von Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land resp. Grossbritannien unterliegen in der 
Schweiz ab Inkrafttreten der Abkommen einer 
abgeltenden Quellensteuer, deren Erlös die 
Schweiz an die Behörden im Partnerstaat über-
weist. Die Sätze dieser Steuer orientieren sich an 
den Steuersätzen in Deutschland bzw. Grossbri-
tannien, um eine steuerliche Wettbewerbsver-
zerrung zu vermeiden. 

Zur Sicherstellung des Zwecks der Abkommen 
wurde mit den beiden Partnerstaaten eine Aus-
kunftserteilung auf Ersuchen vereinbart. 
Diese sieht vor, dass die deutschen und briti-
schen Behörden Ersuchen an die Schweiz stellen 
können, die den Namen des Kunden, jedoch 
nicht zwingend den Namen der Bank enthalten 
müssen. Die jährliche Anzahl Ersuchen ist be-
schränkt. Die einzelnen Ersuchen bedürfen stets 
eines plausiblen Anlasses. Sogenannte «Fishing 
Expeditions» sind ausgeschlossen. Im Weiteren 
konnten die Problematiken des Kaufs steuerrele-
vanter Daten sowie der Strafverfolgung von 
Bankmitarbeitenden gelöst werden. Die Partner-
staaten sehen vor dem Hintergrund der Abkom-
men keinen Anlass mehr für den Ankauf ent-
wendeter Bankkundendaten.  

Ausserdem sehen sie in der Regel von der straf-
rechtlichen Verfolgung von Bankmitarbeitenden 
wegen der Teilnahme an Steuerdelikten ab, bzw. 
erklären, dass die Strafverfolgung von Bankmit-
arbeitenden wegen der Teilnahme an Steuerde-
likten in der Vergangenheit als höchst unwahr-
scheinlich erachtet wird. Schliesslich halten die 
Abkommen fest, dass das vereinbarte System in 
seiner Wirkung dem automatischen Informati-
onsaustausch im Bereich der Kapitaleinkünfte 
dauerhaft gleichkommt.
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Zusätzlich wurden mit beiden Partnerstaaten  
Erleichterungen bei der grenzüberschreitenden 
Erbringung von Finanzdienstleistungen verein-
bart (vgl. Kapitel 2.3.2). Die beiden Abkommen 
bedürfen der Genehmigung durch die Parla-
mente der beteiligten Staaten und sollen Anfang 
2013 in Kraft treten. Zurzeit läuft in den Ver-
tragsstaaten das Ratifizierungsverfahren. Dabei 
geben insbesondere gewisse Fragen zur Verein-
barkeit mit EU-Kompetenzen zu Diskussionen 
Anlass. Die Schweiz ist bereit, dieses Modell mit 
weiteren interessierten Staaten zu erörtern. Mit 
Griechenland sollen Verhandlungen demnächst 
beginnen.

3.2.4  USA
Die Schweiz führt mit den USA seit über einem 
Jahr Gespräche über die offenen Steuerfragen.  
Dabei geht es auch um US-Untersuchungen we-
gen mutmasslicher Verstösse gegen die US-Steu-
ergesetzgebung durch Schweizer Banken und die 
Herausgabe von Kundendaten. Nach Schweizer 
Recht ist eine Herausgabe von Kundendaten nur 
im Rahmen von Amtshilfeverfahren durch staatli-
che Stellen möglich, nicht jedoch durch eine Bank 
direkt. In Verhandlungen mit den US-Behörden 
wird nach einer Lösung gesucht, die auf Grund-
lage des geltenden Rechts  in der Schweiz be-
ruht. 

Die Fälle der direkt betroffenen Banken sollen 
mittels Amtshilfegesuchen bei Steuerbetrug ge-
mäss dem geltenden Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) von 1996 und bei Steuerbetrug sowie 
Steuerhinterziehung gemäss dem neuen, aber 
noch nicht ratifizierten DBA von 2009 abgewi-
ckelt werden. Unter dem geltenden DBA sind 
auch Ersuchen ohne Namens- oder Personenan-
gaben möglich, sofern die Identifikation auf an-
derem Weg erfolgt. Ersuchen aufgrund bestimm-
ter Verhaltensmuster ohne Namens- oder 
Personenangaben sollen auch unter dem neuen 
DBA möglich sein. Eine diesbezügliche Entschei-
dung durch die Eidgenössischen Räte ist aber 
noch ausstehend.

Gleichzeitig wird eine Globallösung angestrebt, 
die für den ganzen Finanzplatz Schweiz gilt und 
mit dem ein Schlussstrich unter die Vergangen-
heit gezogen werden kann.

Auf die Zukunft ausgerichtet ist der vom US-Kon-
gress im März 2010 verabschiedete «Foreign Ac-
count Tax Compliance Act» (FATCA). Damit soll 
weltweit eine umfassende Meldung von US-Steu-
erpflichtigen erreicht werden, die über Konto- 
und Depotwerte bei Finanzdienstleistern ausser-
halb der USA verfügen. Für die Umsetzung des 
Erlasses haben die US-Behörden einen gestaffel-
ten Zeitplan festgelegt (vorgesehene Anwendung 
ab dem 1. Januar 2014). Die Schweiz mit ihrer 
grossen internationalen Verflechtung, insbeson-
dere auch gegenüber den USA, wird davon emp-
findlich betroffen. 

FATCA sieht die Erhebung einer Quellensteuer  
in der Höhe von 30 % auf alle aus den USA flie-
ssenden Zahlungen von Dividenden, Zinsen,  
Verkaufserlösen etc. an ein ausländisches Finanz-
institut vor, und zwar unabhängig davon, ob das 
Finanzinstitut die Zahlungen für US-Steuerpflich-
tige, andere Kunden oder für sich selber  
vereinnahmt. Um die Quellenbesteuerung zu 
verhindern, muss das Finanzinstitut mit der  
US-Steuerbehörde IRS einen Vertrag abschlie-
ssen, mit dem es sich den umfassenden  
Meldepflichten über US-Steuerpflichtige unter-
zieht. Dies hat einen beträchtlichen administrati-
ven Aufwand zur Folge. Nachdem der Bundesrat 
das EFD mit der Aufnahme von Gesprächen be-
auftragt hatte, betonte das SIF anlässlich ver-
schiedener Kontakte mit US-Behörden, bei der 
Umsetzung von FATCA müsse auch den Anlie-
gen der betroffenen Akteure der Finanzbranche 
Rechnung getragen werden. Modalitäten für 
eine vereinfachte Umsetzung von FATCA werden 
im Rahmen der Gespräche über die Finanzfragen 
sondiert. 

3.3  Europäische Union

3.3.1  Unternehmensbesteuerung
Unternehmenssteuern sind ein wichtiger Be-
standteil des internationalen Wettbewerbs der 
Wirtschaftsstandorte. Die Einnahmen aus der 
Gewinnsteuer der juristischen Personen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der 
Staatsausgaben von Bund und Kantonen. Die At-
traktivität der schweizerischen Unternehmensbe-
steuerung hat allerdings auch zur Folge, dass de-
ren internationale Akzeptanz gefährdet ist. Die 
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EU stösst sich an der steuerlichen Ungleichbe-
handlung in- und ausländischer Erträge in einzel-
nen Kantonen. Die Schweiz hält ihrerseits aus-
drücklich am Steuerwettbewerb fest. Sie ist aber 
bereit, mit der EU Gespräche über gewisse  
Fragen der Unternehmensbesteuerung zu führen. 
Bereits 2007 hatte die EU-Kommission gewisse 
kantonale Besteuerungsmodalitäten als «uner-
laubte» staatliche Beihilfen kritisiert. Diese wür-
den den Wettbewerb verfälschen und das Frei-
handelsabkommen aus dem Jahr 1972 verletzen. 
Diese Interpretation hat der Bundesrat stets ab-
gelehnt. Eine 2009 vorgeschlagene Kompromiss-
lösung scheiterte am Widerstand einzelner EU-
Mitgliedstaaten.

Im Juni 2010 schlug die EU der Schweiz vor, ei-
nen Dialog über einen sogenannten Verhaltens-
kodex betreffend die Unternehmensbesteuerung 
zu führen. Dieser Verhaltenskodex verpflichtet 
die EU-Mitgliedstaaten politisch, einen schädli-
chen Wettbewerb im Bereich der Unternehmens-
besteuerung zu bekämpfen. Im Visier sind Steu-
erbestimmungen und Steuerpraktiken, die in 
ausgewählten Situationen zu einer deutlich nied-
rigeren Effektivbesteuerung führen, als dies im 
betreffenden Mitgliedstaat üblich ist.

Der Bundesrat hat im August 2010 das EFD be-
auftragt, mit der EU-Kommission Sondierungs-
gespräche betreffend die Aufnahme eines allfälli-
gen Dialoges über diesen Verhaltenskodex zu 
führen. Das SIF hat gemeinsam mit den anderen 
betroffenen Departementen sowie unter Einbe-
zug der Kantone exploratorische Gespräche mit 
der Generaldirektion Steuern und Zollunion  
(Taxation and Customs Union Directorate-Gene-
ral, TAXUD) aufgenommen. Dabei sollen die Vor-
aussetzungen für einen allfälligen Dialog festge-
legt und das Verhältnis zum bisher geführten 
Dialog über gewisse kantonale Besteuerungsmo-
dalitäten geklärt werden. Im Vordergrund steht 
dabei das sogenannte «Ring Fencing», d.h. die 
Ungleichbehandlung von in- und ausländischen 
Erträgen. Ende Oktober 2011 konnte eine Annä-
herung mit der EU zu zentralen Rahmenbedin-
gungen des eigentlichen Dialogs erzielt werden. 
Eine definitive Einigung über dessen Aufnahme ist 
absehbar. Die Kantone werden vor einem Ent-
scheid des Bundesrates zu dieser Frage konsultiert.  

Im November 2011 hat auch das OECD-Forum 
über schädliche Steuerpraktiken, das Teil des 

OECD-Fiskalkomitees ist, einen neuen Anlauf zur 
Untersuchung von Spezialregeln der Unterneh-
mensbesteuerung genommen. Basierend auf 
Meldungen von Mitgliedstaaten wurde eine 
erste Auswahl von 27 Regimes getroffen, die 
weiter untersucht werden sollen. Darunter fin-
den sich mehrere Steuerregimes in der Schweiz, 
die teilweise bereits von der EU-Kommission kri-
tisiert werden. Im Rahmen seiner Tätigkeit achtet 
das Forum auf eine Koordination seiner Arbeiten 
mit jenen der EU und des Global Forum (vgl. Ka-
pitel 3.4.2).

3.3.2  Weitere EU-Steuerdossiers
Die EU arbeitet zurzeit daran, die Schlupflöcher 
in der geltenden Zinsbesteuerungsrichtlinie zu 
schliessen. Einerseits sollen zusätzliche Finanzins-
trumente (z.B. wertpapierähnliche Forderungen, 
gewisse Lebensversicherungen und strukturierte 
Produkte) besteuert werden. Anderseits soll ver-
hindert werden, dass die Anwendung der Richtli-
nie umgangen werden kann, indem juristische 
Person zwischengeschaltet werden. Die Schweiz 
ist unter gewissen Voraussetzungen bereit, das 
bilaterale Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU 
anzupassen, wenn die EU die Revision ihrer Zins-
besteuerungsrichtlinie abgeschlossen hat. Der 
automatische Informationsaustausch steht für  
die Schweiz weiterhin nicht zur Diskussion. 

Weiter prüft die EU, mit Drittstaaten, darunter 
die Schweiz, Abkommen über die Amtshilfe im 
Steuerbereich gemäss OECD-Standard (vgl. Kapi-
tel 3.4.1) abzuschliessen. Ein entsprechendes 
Verhandlungsmandat ist aber bisher nicht ergan-
gen. Die Schweiz ist mit der Umsetzung des 
OECD-Amtshilfestandards im Rahmen von Dop-
pelbesteuerungsabkommen weit fortgeschritten 
(vgl. Kapitel 3.2.1). Sie hat mit zahlreichen EU 
Mitgliedsstaaten entsprechende Amtshilfeklau-
seln vereinbart. Ein Amtshilfeabkommen mit der 
EU erscheint daher aus Schweizer Sicht nicht 
notwendig. 

3.4	 Multilaterale Zusammenarbeit

3.4.1  OECD

OECD Tax and Development 
Im Januar 2011 hat die OECD ein Dreijahrespro-
gramm gestartet, das bezweckt, Entwicklungslän-
der bei der Mobilisierung ihrer Ressourcen zur  
Erhebung von korrekten und angemessenen Steu-
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ern zu unterstützen. Als zentrale Plattform wurde 
eine Task Force («Informal Task Force on Tax and 
Development») eingesetzt, der neben OECD-De-
legierten aus dem Steuer- und Entwicklungshilfe-
bereich auch Vertreter von Entwicklungsländern, 
der Wirtschaft, von NGOs und von internationa-
len Organisationen angehören. Die Schweiz ist 
Mitglied dieser Task Force und setzt sich dafür 
ein, dass im Rahmen der vier Themenbereiche des 
Programms die Bedürfnisse der Entwicklungslän-
der berücksichtigt werden. Die Schweiz wird sich 
auch mit einem freiwilligen Beitrag an diesen Ar-
beiten beteiligen. Für die Schweiz stehen die Er-
richtung einer funktionierenden Verwaltung und 
die Ausbildung im Vordergrund. Wichtig ist für 
die Schweiz jedoch auch, dass im Verhältnis zu 
Entwicklungsländern Regeln zur Anwendung 
kommen, die umgesetzt werden können. So setzt 
sich die Schweiz für eine Vereinfachung der Ver-
rechnungspreise im Verhältnis zu den Entwick-
lungsländern ein, ohne jedoch auf die wesentli-
chen Grundsätze der OECD zu verzichten. Im 
Bereich der Berichterstattung von international 
tätigen Unternehmen engagiert sich die Schweiz 
für eine zweckorientierte Transparenz, die sowohl 
den Interessen der Steuerbehörden wie auch je-
nen der Unternehmen Rechnung trägt.

OECD-Amtshilfestandard und Multilaterale 
Amtshilfekonvention OECD/Europarat 
Die OECD hat einen internationalen Standard für 
die Amtshilfe in Steuerfragen erarbeitet, an den 
sich die Mitgliedstaaten sowie auch Drittstaaten 
halten sollen. Dieser in Artikel 26 des OECD-Mus-
terabkommens sowie im Muster für ein «Tax In-
formation Exchange Agreement» (TIEA) festge-
legte Standard sieht vor, dass die Staaten 
einander auf Anfrage die für die Durchsetzung 
des innerstaatlichen Rechts des ersuchenden 
Staats betreffend Steuern jeder Art und Bezeich-
nung erforderlichen Informationen austauschen. 
Der Standard verpflichtet jedoch nicht zur auto-
matischen oder spontanen Amtshilfeleistung. 
Ausgeschlossen sind «Fishing Expeditions». Die 
OECD revidiert gegenwärtig den Kommentar zu 
Artikel 26 ihres Musterabkommens dahingehend, 
dass neben Einzelersuchen neu auch Gruppener-
suchen zugelassen werden sollen. Im Unterschied 
zu Einzelersuchen erfolgt die Identifikation der 
Steuerpflichtigen bei Gruppenersuchen nicht 
durch die Angabe eines Namens oder ähnlicher 
Identifikationsmerkmale, sondern durch die Um-
schreibung eines bestimmten Verhaltensmusters 

im Gesuch. «Fishing Expeditions», d.h. Ersuchen 
ins Blaue hinaus ohne Bezug zu einer laufenden 
Steueruntersuchung, bleiben hingegen unzuläs-
sig. Mitte 2012 soll die Neukommentierung in 
Kraft treten.

Das Übereinkommen vom 25. Januar 1988 über 
die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (mul-
tilaterale Konvention), dem Mitgliedstaaten der 
OECD und des Europarats beitreten können, 
geht in Teilbereichen über den internationalen 
Standard hinaus. Die Konvention verpflichtet die 
beteiligten Staaten zur Leistung von Amtshilfe 
auf spontaner Basis. Im Weiteren enthält sie 
auch Bestimmungen über den automatischen In-
formationsaustausch, zeitlich abgestimmte Steu-
erprüfungen, die Teilnahme an Steuerprüfungen 
im Ausland und die Vollstreckungshilfe, wobei in 
diesen Bereichen Vorbehalte möglich sind. Das 
Übereinkommen ist am 27. Mai 2010 durch ein 
Protokoll geändert worden. Darin wird in Fällen 
von Steuerbetrug eine obligatorische Rückwir-
kung vorgesehen. Die Schweiz hat die Konven-
tion nicht unterzeichnet. Die OECD und das Glo-
bal Forum propagieren den Beitritt zur 
multilateralen Konvention. Mittelfristig dürfte sie 
den internationalen Standard verkörpern. Am 
G20-Gipfel vom November 2011 haben die G20-
Staaten diese Konvention unterzeichnet bzw. de-
ren Unterzeichnung angekündigt. 

3.4.2 � Global Forum über Transparenz  
und Informationsaustausch  
für Steuerzwecke

Das Global Forum hat zur Aufgabe, mittels so 
genannter Peer Reviews die Einhaltung des 
OECD-Standards bezüglich Transparenz und In-
formationsaustausch für Steuerzwecke zu prü-
fen. Das Global Forum umfasst die G20-Staaten, 
alle OECD-Staaten sowie alle anderen Staaten, 
die sich zum OECD-Standard bei der Amtshilfe 
bekennen. Das aus über 100 Mitgliedern beste-
hende Global Forum kann auch andere Jurisdik-
tionen prüfen, die nicht Mitglied sind. Die 
Schweiz ist an den Gremien des Global Forum 
aktiv beteiligt. 

Die Peer Review erfolgt in zwei Phasen. Die erste 
Phase konzentriert sich darauf, ob steuerlich re-
levante Informationen vorhanden sowie für die 
nationalen Behörden verfügbar sind. Weiter wird 
in der ersten Phase geprüft, ob die Rechtsgrund-
lagen für den grenzüberschreitenden Austausch 
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dieser Informationen zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden vorliegen. Die zweite Phase 
zielt besonders auf die Überprüfung der Effekti-
vität und Effizienz des Informationsaustauschs in 
der Praxis ab. 

Das Global Forum hat die erste Phase des Län-
derberichts über die Schweiz am 1. Juni 2011 
verabschiedet. Der Bericht attestiert der Schweiz 
einen «bedeutenden Wandel» bei der Amtshilfe. 
Wie zahlreiche andere Länder erfüllt die Schweiz 
nicht sämtliche Kriterien vollständig. Insbeson-
dere kommt der Bericht zum Schluss, mit den 
Mechanismen der schweizerischen Gesetzge-
bung könne die Identität von Inhaberaktionären 
nicht in allen Fällen festgestellt werden, und die 
Anforderungen zur Identifizierung der betroffe-
nen Steuerpflichtigen und Informationsinhaber 
(z.B. eine Bank) in Auskunftsgesuchen seien zu 
restriktiv. In Bezug auf die Empfehlung des Glo-
bal Forum zur Identifizierung der betroffenen 
Steuerpflichtigen und Informationsinhaber hat 
die Schweiz bereits die nötigen Anpassungen 
vorgenommen, um den Standard vollständig zu 
erfüllen. 

Die zweite Phase des Länderberichts über die 
Schweiz ist für Ende 2012 vorgesehen, sofern bis 
dann eine bedeutende Anzahl Abkommen nach 
internationalem Standard genehmigt wurden. 
Zudem muss die Schweiz gemäss dem Prüfver-
fahren innerhalb von sechs Monaten nach Verab-

schiedung des Berichts durch das Global Forum 
einen Statusbericht über die vorgesehenen Mass-
nahmen zur Verbesserung der nicht erfüllten Kri-
terien und innerhalb eines Jahres einen detaillier-
ten schriftlichen Bericht vorlegen. In beiden 
Fällen kann eine Neubeurteilung stattfinden, 
nachdem das Global Forum die von der Schweiz 
getroffenen Massnahmen geprüft und beurteilt 
hat.

3.4.3  UNO
Das 25-köpfige UNO-Expertenkomitee für inter-
nationale Zusammenarbeit in Steuersachen ist ei-
nerseits beauftragt, das UNO-Doppelbesteue-
rungsmusterabkommen an die aktuellen 
Entwicklungen anzupassen. Anderseits führt es 
einen Dialog über die Verstärkung der internati-
onalen Zusammenarbeit in Steuersachen vor  
allem zwischen Entwicklungsländern und Indust-
riestaaten. Das überarbeitete Musterabkommen 
und der entsprechende Kommentar werden vor-
aussichtlich 2012 publiziert. Das UNO-Experten-
komitee hat an seiner Sitzung 2011 die Überar-
beitung des Kommentars zum Musterabkommen 
weitergeführt und insbesondere die folgenden 
Themen behandelt: ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Abkommens, Gewinnzuwei-
sung an Betriebsstätten, Bedeutung des Begriffs 
des Nutzungsberechtigten für die Zwecke des 
Abkommens und steuerliche Behandlung von 
Dienstleistungen. 
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4 
Internationales Finanzsystem

Ausblick
Im IWF läuft die Ratifizierung der Reform von 
Quoten und Gouvernanz, die eine Verdoppe-
lung der Gesamtsumme der Quoten und eine 
teilweise Umverteilung der 24 Sitze im Exeku-
tivdirektorium vorsieht. Für die Schweiz als  
offene Volkswirtschaft, als bedeutender Fi-
nanzplatz mit eigener Währung und als Nicht-
Mitglied der G20 ist eine starke Position im 
Exekutivdirektorium besonders wichtig. Inhalt-
lich wird sich die Schweiz weiterhin für die 
Dringlichkeit von nachhaltigen Reformen zur 
Stärkung der Haushalte und zur Stabilisierung 
des Finanzsystems einsetzen. Auch im Finan-
cial Stability Board (FSB) will die Schweiz ihre 
starke Position als eines von 24 Mitgliedslän-
dern nutzen, um sich für eine international 
strikte und verbindliche Finanzmarktregulie-
rung einzusetzen.

4.1  Übersicht

Die gegenwärtige Lage der Weltwirtschaft und 
der Finanzmärkte stellt den IWF und das FSB vor 
ausserordentliche Herausforderungen. Im IWF-
Exekutivrat und im FSB trägt die Schweiz aktiv 
zu den massgeblichen Diskussionen bei.
In beiden Institutionen wechselte 2011 die Lei-
tung. Im IWF wurde die ehemalige französische 
Finanzministerin Christine Lagarde zur neuen 
geschäftsführenden Direktorin gewählt. Zum 
neuen Vorsitzenden des FSB wurde der amtie-
rende kanadische Notenbankgouverneur Mark 
Carney bestimmt.

Die G20 hat sich 2011 etwas weniger stark pro-
filiert als noch in den Jahren 2009 und 2010. 
Auf politischer Ebene gab es in der Beziehung 
zur G20 für die Schweiz 2011 keine Veränderun-
gen. Auf bilateraler und auf technischer Ebene 
waren die Kontakte hingegen rege und die 
Schweiz wurde zu einer Reihe hochrangiger An-
lässe der G20 eingeladen, so zur Konferenz zum 
internationalen Währungssystem in Nanjing im 
März 2011 und jener zum Rohwaren- und Deri-
vatehandel in Istanbul im September 2011.
In internationalen Finanz- und Währungsfragen 
und in der systemischen Überwachung ist die 
Schweiz über ihr Engagement im IWF und im 

FSB massgeblich an den zentralen Diskussionen 
beteiligt. Um dies auf bilateralem Weg zu unter-
mauern, wurden zu den für die Schweiz wich-
tigsten Themen der französischen G20-Präsi-
dentschaft (Internationales Währungssystem, 
Stärkung des IWF-Ministerrats, Korruptionsbe-
kämpfung, Rohwarenhandel) Arbeitspapiere  
mit Vorschlägen verfasst und die Themen in bi-
lateralen Kontakten mit G20- und Nicht-G20-
Ländern diskutiert.

4.2 � Internationale Finanz- und  
Währungsfragen

Der IWF muss Garant sein für eine umsichtige 
Überwachung der Entwicklungen sowohl in  
den Mitgliedsländern als auch für das gesamte 
Finanz- und Währungssystem. Gleichzeitig ist er 
die zentrale Instanz für die Beurteilung der Um-
setzung der Kreditprogramme in Ländern wie 
Griechenland, Irland und Portugal. Schliesslich 
leistet er einen wichtigen Beitrag zur Sicherstel-
lung der makroökonomischen Stabilität in 
Schwellenländern und in den einkommens-
schwachen Ländern. In allen diesen Bereichen 
setzt sich die Schweiz dafür ein, dass der IWF 
über ein angemessenes Instrumentarium und 
gute institutionelle Voraussetzungen verfügt.

4.2.1  IWF-Reformen
Im Dezember 2010 verabschiedeten die IWF-
Mitglieder eine Resolution zur Reform der Quo-
ten und Gouvernanz des IWF. Im Zuge dieser 
Reform werden die über die Quoten bereitge-
stellten ordentlichen Mittel des IWF verdoppelt. 
Gleichzeitig ist eine Umverteilung von Quoten 
im Umfang von rund 6 % der Gesamtquote zu-
gunsten der Schwellen- und Entwicklungsländer 
vorgesehen. Die Quotenerhöhung wird wirk-
sam, sobald sie von einer qualifizierten Mehrheit 
der IWF-Mitglieder ratifiziert wurde. Dies dürfte 
frühestens Ende 2012 der Fall sein. Eine entspre-
chende Vorlage wurde Ende November 2011 
den eidgenössischen Räten unterbreitet.

Ferner sollen im Zuge der Quoten- und Gouver-
nanzreform im IWF-Exekutivrat die europäischen 
Industrieländer mittelfristig zwei Sitze zuguns-
ten von Schwellen- und Entwicklungsländern 
abtreten. Unklar ist, wie diese Umverteilung  
der Sitze aussehen wird. Die Schweiz bekräftigt  
ihren Anspruch auf eine angemessene Vertre-
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Wichtigste Akteure der Internationalen Finanzarchitektur

IWF Internationaler Währungsfonds 
Ziel: Wahrung der Stabilität des globalen 
Finanz- und Währungssystems
Sitz: Washington

1 von 24 Exekutivratssitzen

G20 Gruppe der 20 wichtigsten
Industrie- und 
Schwellenländer  

Ziel: Globale Finanz- und 
Wirtschaftsstabilität 

Sitz: -

Schweiz nicht Mitglied

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
Ziel: Wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt
Sitz: Paris

1 von 34 Mitgliedsländern

Global
Forum 

Global Forum on transparency and exchange 
of information for tax purposes
Ziel: Überprüfung internationaler Standards 
für Transparenz und Informationsaustausch
Sitz: Paris (an OECD angehängt)

1 von 115 Mitgliedsländern

FATF/
GAFI

Financial Action Task Force
Ziel: Bekämpfung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung, Standardsetting 
Sitz: Paris

1 von 36 Mitgliedern

FSB Financial Stability Board
Ziel: Koordination Finanzmarktregulierung
Sitz: Basel (vorläufig an BIZ gekoppelt)

1 von 24 Mitgliedsländern

BIZ Bank für internationalen Zahlungsausgleich
Ziel: Zusammenarbeit der Zentralbanken 
im Währungs- und Finanzbereich 
Sitz: Basel

1 von 19 Verwaltungsratsmitgliedern

Welt-
bank

Weltbank 
Ziel: Armutsbekämpfung, wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung
 Sitz: Washington

1 von 25 Exekutivratssitzen
 

BCBS Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
Ziel: Standardsetting Finanzmarktregulierung
Sitz: Basel (an BIZ gekoppelt)

1 von 27 Mitgliedern

UN-
Experten-
komitee

Expertenkomitee für internationale
Zusammenarbeit in Steuersachen 
Sitz: New York

1 von 25 Mitgliedern

Internationale Organisation

Informelle Gruppierung 

Formalisierte Gremien

tung im IWF-Exekutivrat mit der Grösse und  
Bedeutung ihres Wirtschafts- und Finanzplatzes, 
der Bedeutung des Schweizer Frankens sowie 
der Rolle der Schweiz als Beitragszahlerin im 
IWF und jener als «Brücke» zwischen Europa 
und Zentralasien / Kaukasus. Die Schweiz unter-
nimmt Anstrengungen, um die Zusammenarbeit 
in der Stimmrechtsgruppe zu stärken und um 
die Gruppe nach Möglichkeit zu erweitern.

Die IWF-Direktorin Lagarde hat anlässlich der 
Jahrestagung im September 2011 einen «Akti-
onsplan» vorgestellt, der Vorschläge zur Anpas-
sung des Instrumentariums des IWF zur besse-
ren Unterstützung der Mitgliedsländer sowie zur 
Stärkung des internationalen Finanz- und Wäh-
rungssystems enthält. Dadurch soll den bisheri-
gen Lehren aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 
noch besser Rechnung getragen werden. 

Die wirtschaftspolitische Überwachung des IWF 
wurde 2011 genauer unter die Lupe genommen, 
im Rahmen einer alle drei Jahre stattfindenden 
Überprüfung («Triennial Surveillance Review»). 
Aus Sicht der Schweiz ist eine Stärkung der wirt-
schaftspolitischen Überwachung durch den 
Währungsfonds von zentraler Bedeutung. So 
sollte der IWF aufgrund der ausserordentlichen 
Herausforderungen der Krise eine zentrale Rolle 
als Berater seiner Mitglieder spielen. Gleichzeitig 
soll sichergestellt werden, dass der IWF das 
Hauptgremium für die Diskussion systemisch 
wichtiger Fragen ist.

Der IWF hat sich 2011 ausgiebig mit der Frage 
beschäftigt, inwiefern er noch stärker eine Ver-
sicherungsrolle übernehmen könnte, um Länder 
vor Ansteckungen über das Finanzsystem zu 
schützen. Die Schweiz steht dem weiteren Aus-

Abb. 10
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bau der Versicherungsrolle des IWF eher skep-
tisch gegenüber. Der Hauptgrund hierfür ist, 
dass die Versicherungslinien (insbesondere die 
Flexible Credit Lines, FCL) bereits beträchtliche 
IWF-Ressourcen binden, die für ausserordentli-
che Notfälle bereitstehen sollten.

4.2.2  Kreditvergabe des IWF
Die Verpflichtung von Krediten im Rahmen lau-
fender Programme erreichte 2011 mit rund  
USD 250 Mrd. einen Höchststand. Dies spiegelt 
die Lage auf den Finanzmärkten und in der 
Weltwirtschaft mit erheblichen Risiken eines 
Wachstumseinbruchs in den USA und einer wei-
teren Verschärfung der Schuldenkrise in der Eu-
rozone.

Rund 26 Länder verfolgten 2011 ein Programm 
mit dem IWF. Die wichtigsten Kreditprogramme 
waren jene mit Griechenland, Irland, Portugal, 
Rumänien und der Ukraine. Das Programm mit 
Island konnte 2011 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die im Zuge der Finanzkrise 2009 ver-
einbarten IWF-Versicherungslinien (FCL) mit Me-
xiko, Polen und Kolumbien wurden 2011 aber-
mals für ein Jahr verlängert und aufgestockt. 
Auch die einkommensschwachen Länder hatten 
aufgrund der Finanzkrise einen deutlich höheren 
Finanzierungsbedarf. Fast 30 Länder verfolgten 
2011 über den «Treuhandfonds für Armutsbe-
kämpfung und Entwicklung» Programme mit 
dem IWF. Hierbei waren rund USD 4 Mrd. in 
Krediten verpflichtet, bei einem Zinssatz der bis 
Ende 2011 auf 0 % bleibt.

4.2.3  Mittelausstattung des IWF
Die ordentlichen Mittel des IWF werden von sei-
nen Mitgliedern über die sogenannten Quoten 
zur Verfügung gestellt. Diese kann der IWF bei 
Bedarf abrufen. Sie werden marktüblich verzinst 
und in der Regel von den Zentralbanken zur Ver-
fügung gestellt. 

Die Mittel des IWF sind in den letzten Jahrzehn-
ten wesentlich weniger schnell gewachsen als 
das Volumen der globalen Finanzströme. Abge-
sehen von einer knapp zehnprozentigen Erhö-
hung im Zuge der Reform von 2008 blieben die 
ordentlichen Mittel des IWF seit 1998 unverän-
dert. 

Nachdem die eingegangenen Verpflichtungen 
im Rahmen der laufenden Finanz- und Wirt-
schaftskrise die verfügbaren ordentlichen Mittel 
des IWF knapp werden liessen, wurde bereits im 
Frühjahr 2009 eine mehrstufige Aufstockung 
der Mittel des IWF aufgegleist. Ende 2010 
wurde in diesem Rahmen mit der Reform der 
Quoten und Gouvernanz eine Verdoppelung der 
Quotensumme verabschiedet. Diese wird 2012 
den Eidgenössischen Räte zur Ratifizierung un-
terbreitet. 2011 wurde die ebenfalls 2009 in die 
Wege geleitete Aufstockung des Sicherungsnet-
zes des IWF von den Mitgliedern ratifiziert, so 
auch von den Eidgenössischen Räten. Kurz nach 
ihrem Inkrafttreten wurden diese sog. Neuen 
Kreditvereinbarungen (NKV) im April 2011 im 
vollen Umfang durch die NKV-Mitglieder akti-
viert.
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Über die NKV stellen die 40 Vertragsländer5 
dem IWF Devisen im Umfang von insgesamt 370 
Mrd. Sonderziehungsrechten (SZR), rund CHF 
540 Mrd., zur Finanzierung von Stützungsmass-
nahmen zur Verfügung, falls seine ordentlichen 
Mittel erschöpft sind. Die Schweiz beteiligt sich 
mit rund CHF 16 Mrd. (SZR 10,9 Mrd.) an den 
NKV. Die SNB stellt die entsprechenden Kredite 
für den IWF bereit. Diese werden marktgerecht 
verzinst und sind nicht vom Bund garantiert. Die 
Resolution zur Reform der Quoten und Gouver-
nanz sieht vor, dass die anstehende Verdoppe-
lung der Quotensumme durch eine Reduzierung 
der gesamten NKV-Mittel kompensiert wird. Für 
die Schweiz bedeutet dies, dass die Höhe ihres 
maximalen Engagements im IWF insgesamt sin-
ken wird.

5 � Ursprüngliche NKV-Teilnehmer: Australien, Belgien, Chileni-
sche Zentralbank, Dänische Nationalbank, Deutsche Bundes-
bank, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Republik 
Korea, Kuwait, Luxemburg, Malaysia, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Saudi-Arabien, Schwedische Reichsbank, 
Schweizerische Nationalbank, Singapur, Spanien, Thailand, 
Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Wäh-
rungsbehörde von Hongkong.  
Neue NKV-Teilnehmer seit 2011: Brasilien, China, Griechen-
land, Indien, Irland, Israelische Zentralbank, Mexikanische 
Zentralbank, Neuseeland, Philippinen, Polen, Portugal, Russ-
land, Südafrika, Zypern.

Mit dem «Treuhandfonds für Armutsbekämp-
fung und Entwicklung» unterstützt der IWF ein-
kommensschwache Länder bei der Umsetzung 
einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Die Mittel, 
die nicht zu den regulären Mitteln des IWF  
gehören, wurden 2011 um insgesamt rund  
USD 14 Mrd. aufgestockt, hauptsächlich durch 
bilaterale Beiträge von Geberländern. 
Ein neues Darlehen der SNB über SZR 500 Mio., 
wofür eine Garantie des Bundes genehmigt 
wurde, dürfte ab 2012 beansprucht werden. Es 
ist der dritte derartige Beitrag der Schweiz nach 
der Gewährung von bundesgarantierten Darle-
hen durch die SNB 1995 und 2001, die jeweils 
zu Marktbedingungen verzinst werden. Die Zins-
kosten für die Kredite werden über den Treu-
handfonds zusätzlich subventioniert. So zahlen 
die ärmsten Länder bis Ende 2011 keinen Zins. 
An diese Zinssubventionierungen leistet die 
Schweiz ab 2011 in vier jährlichen Zahlungen  
einen Beitrag von CHF 16 Mio. 

Die Schweiz hat 2011 keine auf dem Währungs-
hilfegesetz (WHG) basierende Währungshilfe 
geleistet. Für potenzielle Hilfsaktionen zur Ver-
hütung oder Behebung ernsthafter Störungen 
des internationalen Währungssystems oder zur 
Unterstützung von Staaten, die im Bereich der 
Währungs- und Wirtschaftspolitik besonders 
eng mit der Schweiz zusammenarbeiten, steht 
ein Rahmenkredit in der Höhe von CHF 2,5 Mrd. 
bereit.

Die Schweiz pflegt in einigen Bereichen der 
technischen Zusammenarbeit eine enge Partner-
schaft mit dem IWF, sowohl bilateral als auch 
gemeinsam mit anderen Ländern. Dazu gehört 
die Unterstützung von technischer Hilfe bei der 
Stärkung der Finanzsektoren in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, bei der Stärkung der Steu-
erverwaltungen, dem Management von natürli-
chen Ressourcen sowie der Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. 

4.2.4  Länderexamen Schweiz
Am 18. Mai 2011 hat der IWF-Exekutivrat den 
Bericht zum jährlichen Länderexamen der 
Schweiz verabschiedet. IWF-Stab und IWF-Exe-
kutivdirektoren begrüssten das «proaktive» Ver-
halten der Schweizer Behörden im Zuge der 
Krise, das zu einer raschen und breit abgestütz-
ten wirtschaftlichen Erholung beigetragen habe. 

Effektive IWF-Mittelausstattung

Quelle: IMF
Stand: November 2011

Verwendbare Quoten
der Mitgliedstaaten

229 Mrd. USD  
Neue Kredit-

vereinbarungen und
ausserordentliche
bilaterale Kredite

402 Mrd. USD  

Abb. 12
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Laut IWF weist die Schweiz weiterhin ein solides 
Wirtschaftswachstum auf, das sich aber 2012 
verlangsamen dürfte. Zwar sollte die Binnen-
nachfrage kräftig bleiben, doch die verzögerte 
Wirkung der Frankenstärke und des schwäche-
ren globalen Umfeldes wird ein Nachlassen der 
Exporte und eine Verringerung des Handels-
überschusses nach sich ziehen. Die Inflation 
dürfte moderat bleiben. Mittelfristig werden 
sich noch weitere Reformen in der Finanzmarkt-
regulierung als notwendig erweisen. Zu klären 
ist gemäss IWF namentlich die Rolle der Auf-
sichtsbehörden (FINMA) und der SNB in der ma-
kroprudentiellen Aufsicht. Schliesslich sind die 
Massnahmen im Zusammenhang mit der Too-
big-to-fail-Problematik (vgl. Kapitel 2.2.3) vom 
IWF positiv aufgenommen worden.

4.3  Finanzstabilität

Für die Schweizer Volkswirtschaft und ihren  
Finanzplatz ist die Stabilität des Finanzsystems 
von herausragender Bedeutung. Die Schweiz 
bringt sich daher stark in die Arbeiten des Fi-
nancial Stability Boards (FSB) ein, das sich zum 
zentralen internationalen Gremium im Bereich 
der Finanzstabilität entwickelt hat. Die Schweiz 
ist im FSB mit zwei Sitzen vertreten, die durch 
das EFD und die SNB eingenommen werden. 

Im Jahr 2011 hat das FSB bedeutende Projekte 
vorangebracht. Ein Schwerpunkt lag auf der Be-
grenzung der von systemrelevanten Finanzinsti-
tuten («Systemically Important Financial Institu-
tions»; SIFIs) ausgehenden Risiken. Im November 
2011 verabschiedete die G20 hierzu die neuen 
Standards des FSB im Bereich der Sanierung und 
Abwicklung («Resolution») von SIFIs. Darin wird 
aufgezeigt, welche Anforderungen ein nationa-
ler Rechtsrahmen erfüllen sollte, um eine erfolg-
reiche Sanierung- bzw. Abwicklung eines SIFIs 
im nationalen wie auch grenzüberschreitenden 
Kontext zu ermöglichen. Für global systemrele-
vante Finanzinstitute (sog. G-SIFIs) sieht das FSB 
die Ausarbeitung und regelmässige Überprü-
fung von Notfallplänen zur grenzüberschreiten-
den Sanierung bzw. Abwicklung vor. Für global 
systemrelevante Banken – darunter die UBS und 
Credit Suisse – wurde zudem ein nach Systemre-
levanz gestaffelter Eigenmittelzuschlag verab-
schiedet (vgl. Abbildung 5: Übersicht zusätzliche 
Anforderungen an Grossbanken). Die Schweiz 

hat sich als Vorreiterin auf diesem Gebiet mass-
geblich in die SIFI-Diskussionen eingebracht.
Eine strengere Regulierung von Finanzinstituten 
birgt die Gefahr einer Verlagerung von Ge-
schäftstätigkeiten hin zum Schattenbankensys-
tem. Das FSB soll daher 2012 Vorschläge zur  
Regulierung und Überwachung des Schatten-
bankensystems erarbeiten. 

Ein zentrales Anliegen des FSB ist ferner die 
Stärkung der Transparenz im «Over-the-
Counter»-Handel (OTC) von Derivaten. Die inter-
nationale Dimension dieses Geschäftsfeldes 
stellt die auf nationale Grenzen ausgerichtete 
Regulierung jedoch vor grosse Herausforderun-
gen. Das FSB unterstützt die Arbeiten der ein-
zelnen Jurisdiktionen, indem es sich für eine Ko-
ordination nationaler Regulierungsmassnahmen 
einsetzt und die Umsetzung der Reformen über-
wacht. Auch die Schweiz ist daran, den Hand-
lungsbedarf im OTC-Derivatehandel zu prüfen.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld des FSB umfasst die 
Überwachung der Umsetzung von Finanzmarkt-
reformen. Diesem Zweck dienen auch themati-
sche und länderspezifische «Peer Reviews» des 
FSB, die den Aufsichtsbehörden ein Feedback 
zur Regulierungsqualität bieten. 2011 wurden 
die Vergütungssysteme bei Finanzinstituten ge-
prüft und die Fortschritte insgesamt – auch in 
der Schweiz – für zufriedenstellend befunden. 
Daneben wurde 2011 eine Evaluation zu Einla-
gensicherungssystemen angestossen. Die 2011 
lancierte länderspezifische «Peer Review» der 

Finanzielle Beziehungen zwischen der Schweiz  
und dem IWF (Stand November 2011)

In Mio. CHF gerundet	 bean-	 noch 	 Total
		  sprucht	 beanspruch-
			   bar

–	Quote	 1988,3	 2946,6	 4934,9
–	Allg./Neue Kredit-	 887,0	 14673,8	 15560,8
	 vereinbarungen
–	Erwerb/Veräusserung	 -122,0	 2467,8	 2345,8
	 von SZR
–	Treuhandfonds für 	 298,5	 713,4  	 1011,9
	 Armutsbek. und Entw.

Total	 3051,8	 20801,7	 23853,5

Quelle: SNB

Abb. 13
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Mitgliedsländer des FSB

Argentinien	 Mexiko 
Australien	 Niederlande
Brasilien	 Korea
Kanada 	 Russland
China	 Saudi-Arabien
Frankreich 	 Singapur
Deutschland 	 Südafrika
Hongkong	 Spanien
Indien 	 Schweiz
Indonesien 	 Türkei
Italien 	 UK
Japan 	 USA

Schweiz zeigt, dass die Massnahmen der TBTF-
Vorlage insgesamt positiv beurteilt werden. 
Auch in anderen Bereichen der Finanzaufsicht 
werden die laufenden Reformen begrüsst. Der 
Schlussbericht des FSB wird Anfang 2012 veröf-
fentlicht.

Angesichts des wachsenden Tätigkeitsbereichs 
des FSB wird 2012 die Frage der institutionellen 
Stärkung des FSB mit Sitz in Basel im Zentrum 
stehen. Die Schweiz wird sich dabei für eine 
Steigerung der Transparenz und Effizienz einset-
zen.

4.4 � Internationale Aktivitäten im Bereich 
des Zolls

Internationale Finanzfragen gehören auch im 
Zollbereich zum Tätigkeitsgebiet.

Das seit dem 18. Juni 2010 von der Bundesver-
sammlung genehmigte Abkommen mit der EU 
über Zollerleichterungen und Zollsicherheit 
wurde 2011 umgesetzt. Änderungen des  
Anhangs I zum Abkommen betreffend summari-
sche Eingangs- und Ausgangsanmeldungen 

wurden mit der EU-Kommission bereits bespro-
chen und neue Änderungen desselben Anhangs 
sind für 2012 vorgesehen.

Weil Norwegen nicht Mitglied der EU ist, unter-
liegt der Warenverkehr mit diesem Land ab dem 
1. Januar 2011 grundsätzlich der Vorausanmel-
depflicht. Norwegen hat mit der EU ein analo-
ges Abkommen wie die Schweiz über Zoller-
leichterungen und Zollsicherheit ausgehandelt 
und erfüllt damit die europäischen Sicherheits-
standards. Die Eidgenössische Zollverwaltung 
(EZV) verhandelt derzeit mit Norwegen über ein 
Abkommen, das die Gleichwertigkeit der Sicher-
heitsstandards und der Risikoanalyse anerkennt. 
Nach Abschluss der Verhandlungen mit Norwe-
gen wird die EZV mit weiteren Ländern, na-
mentlich den USA, Japan und China, Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung des 
Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
(sog. AEO; Authorised Economic Operator) aus-
handeln.
 
Die Schweiz beabsichtigt, mit Russland auf des-
sen Wunsch Verhandlungen über ein Abkom-
men im Zollbereich aufzunehmen. Noch nicht 
abgeschlossen sind die Verhandlungen mit den 
USA über ein Amtshilfeabkommen im Zollbe-
reich.  

Abb. 14



Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen 2012

33

5
Weitere Informationen

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD):
www.efd.admin.ch

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF):
www.sif.admin.ch

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV):
www.estv.admin.ch

Eidgenössische Zollverwaltung (EZV):
www.ezv.admin.ch

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA):
www.finma.ch

Schweizerische Nationalbank (SNB):
www.snb.ch

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung (OECD):
www.oecd.org

Financial Stability Board (FSB):
www.financialstabilityboard.org

Internationaler Währungsfonds (IWF):
www.imf.org

Financial Action Task Force (FATF):
www.fatf-gafi.org
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